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1. Anlass und Ziel der Planung 

Der Gemeinderat Oberbergkirchen hat am 11.09.2014 beschlossen, für den Bereich „Am 

Hang“ einen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes aufzustellen.  

Mit Ausweisung des Wohngebiets beabsichtigt die Gemeinde, Wohnraum für Einheimische zu 

schaffen und auch ihre lokale Versorgungsfunktion zu sichern. Dieses soll den Bedarf für die 

heranwachsende einheimische Bevölkerung für die nächsten fünf bis zehn Jahre decken. 

Bereits im Vorlauf hat sich der Gemeinderat in den Sitzungen vom 27.06.2013, 17.10.2013, 

30.01.2014 und 16.06.2014 mit Entwicklungsalternativen am Ort, Planungsvarianten im Ge-

biet und den Zielen für die Wohnbauentwicklung befasst. Am 20.11.2014 wurde die Behand-

lung der im frühzeitigen Verfahren eingegangenen Stellungnahmen beschlossen, am 

21.05.2015 die Behandlung der Stellungnahmen im regulären Verfahren. Diese sowie weitere 

Änderungen mit Beschluss vom 13.07.2015 wurden im Entwurf berücksichtigt, so dass eine 

erneute, eingeschränkte Auslegung stattfand. 

Ziel der Planung ist die Entwicklung von Wohnbauflächen unter Berücksichtigung der beson-

deren topographischen Lage am Ortsrand, einer geeigneten direkten Verkehrsanbindung an 

den Ortskern, der Sicherung der prägenden Hangbereiche mit Baumbestand als Grünflächen 

und der Schaffung attraktiver und kurzer Fuß- und Radwegeverbindungen.  

Der Flächennutzungsplan wurde für das Planungsgebiet bereits vorgezogen mit dem Deck-

blatt 8 geändert. 

2. Beschreibung des Planungsgebietes 

2.1 Lage und Größe des Planungsgebietes 

Das Baugebiet liegt am südöstli-

chen Ortsrand von Oberbergkir-

chen im nördlichen Teil des 

Landkreises Mühldorf. Der Ort 

liegt auf einer langgestreckten 

Kuppe im Naturraum des Isar-

Inn-Hügellandes. Im Planungs-

gebiet fällt diese von ca. 482 m 

ü. NN nach Osten leicht und nach 

Süden stärker bis auf ca. 459 m 

ü. NN ab. Es umfasst damit Hö-

henunterschiede von ca. 23 m. 

Dabei wird das Planungsgebiet 

von einer steilen Hangkante in 

zwei Bereiche, einen nördlichen 

mit nur geringem Gefälle und ei-

nen südlichen mit teilweise stär-

kerer Neigung gegliedert.  

Insgesamt umfasst der Gel-

tungsbereich des Bebauungspla-

nes ca. 36.315 m². Er erstreckt 

sich auf die Fl.Nrn. 131/1 T, 

131/3, 118 T, 119 T, 120, 122, 

124 T, 125 T, 125/1 T, 128, 130 

T, 123, 135/1 T, 165 T,  1624 T 

und 1627 T der Gemarkung 

Oberbergkirchen.  
Abb. 1: Lage des Plangebietes (TK 100) 
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2.2 Nutzungen und Gebäudebestand 

Aktuell werden die Flächen im Geltungsbereich überwiegend landwirtschaftlich als Weiden 

bzw. Wiesen genutzt, im Einzelnen stellt sich der Bestand wie folgt dar: Im Norden grenzt die 

Staatsstraße 2086 (Fl.Nr. 165) an das Planungsgebiet. Hier befindet sich im Westen des Pla-

nungsgebiets auf dem Grundstück Fl.Nr. 125/1 bzw. nordöstlich der bestehenden Bebauung 

ein Hochbehälter für die örtliche Wasserversorgung. Östlich daran grenzt auf Fl.Nr. 125 ein 

Acker an. Nach Süden schließen an diesen auf den Fl.Nrn. 128 und 124 südöstlich des beste-

henden Wohngebietes als Grünland genutzte Wiesen bzw. Gartenland an. 

Südlich davon trennt die steile Hangleite den beschriebenen höher gelegenen Bereich östlich 

und südlich der bestehenden Bebauung vom tieferen Bereich um die bisherige (ehemalige) 

Hofstelle Am Hang 1. An der steileren Hangleite befinden sich neben ruderalen Säumen mar-

kante Einzelbäume sowie heckenartiger Gehölzbestand. Westlich und östlich der Hofstelle lie-

gen südexponierte Hänge mit Wiesen und Weiden sowie einigen Obstbäumen. Ein Fußweg 

verläuft durch die Wiese vom Ort zur Hofstelle. Im Westen markiert ein Feldgehölz am Hang 

den Abschluss des Geltungsbereiches, liegt jedoch bereits außerhalb. 

 

Abb. 2: Auszug Luftbild Planungsgebiet mit digitaler Höhenlinienkarte (Geltungsbereich in rot) 

2.3 Verkehrliche Anbindung 

Der Geltungsbereich grenzt im Norden an die Staatsstraße (St) 2086, von der bisher lediglich 

die wassergebundene Zufahrt zum Wasserbehälter abzweigt. Vor dort sowie der Fl.Nr. 128 

und der Hofstelle bestehen nur untergeordnete, nicht ausgebaute Anbindungen mit Engstellen 

zur Raiffeisenstraße über die Fl.Nrn. 125/1 und 130/3 sowie 130 als Fußweg oder Privatzu-

fahrt. 

Die Hofstelle ist derzeit nur von Osten über eine Gemeindestraße erschlossen und an die 

St  2354 angebunden. Eine leistungsfähige Verkehrsanbindung des geplanten Baugebiets be-

steht daher im Bestand nicht und ist zentraler Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans.  
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Regional- und Landesplanung 

Der Landkreis Mühldorf ist Teil der Planungsregion 18 "Südostoberbayern". 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) 

Die Gemeinde Oberbergkirchen ist nicht als zentraler Ort, sondern als Allgemeiner ländlicher 

Raum eingestuft. In der zentralörtlichen Gliederung gehört Oberbergkirchen nach in Kraft 

treten des neuen Landesentwicklungsprogrammes (01.09.2013) zum Nahbereich des Grund-

zentrums Ampfing und zum Mittelbereich des Mittelzentrums Mühldorf a. Inn.  

Es werden folgende Ziele der nachhaltigen Landschafts- und Siedlungsentwicklung vorgege-

ben: Flächensparende Ausweisung von Bauflächen unter Berücksichtigung des demographi-

schen Wandels und der ortsspezifischen Gegebenheiten, Vorrang der Innenentwicklung, Ver-

meidung von Zersiedlung, Anbindung neuer Siedlungsflächen (LEP 2013, 3.). 

Regionalplan Südostoberbayern (2011) 

„Die Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden.“ (B II 3.1 Z) „Die Siedlungsentwick-

lung soll sich organisch vollziehen und sich auf die Hauptsiedlungsbereiche (…) konzentrieren“ 

(B II 3.2 Z). 

Zur Sicherung der für die Trinkwasserversorgung nutzbaren Grundwasservorkommen ist in 

der Gemeinde Oberbergkirchen ein wasserwirtschaftliches Vorranggebiet ausgewiesen (B IV 

2.2 Z), das den Geltungsbereich berührt.  

Daneben ist entlang der Rott ist ein Überschwemmungsgebiet/Vorranggebiet für Hochwas-

serschutz dargestellt (s. Abb. 4). Darüber hinaus ist westlich des Ortes Oberbergkirchen ein 

Vorranggebiet für Lehm dargestellt. Diese sind durch den Bebauungsplan jedoch nicht betrof-

fen. 

 

  

  

Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan,  

Karte 1a, Raumstruktur 

Abb. 4: Auszug aus dem Regionalplan Karte 2, Sied-

lung und Versorgung (Vorranggebiet für Wasserver-
sorgung in blau) 
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Im Gemeindegebiet sind keine flächigen Schutzgebiete ausgewiesen (NATURA 2000, Land-

schafts- oder Naturschutzgebiet) oder landschaftlichen Vorbehaltsgebiete dargestellt. 

Zum Schutz von Natur und Landschaft gelten die allgemeinen Ziele des Regionalplans, z. B. 

dass „landschaftsprägende Bestandteile, insbesondere naturnahe Strukturen wie abwechs-

lungsreiche Waldränder, gewässerbegleitende Gehölzsäume, Hecken und Alleen, Wiesentäler 

sowie unverbaute Fließ- und naturnahe Stillgewässer erhalten und, soweit möglich, wieder-

hergestellt werden sollen“ sowie „ökologisch schutzwürdige Flächen, insbesondere Auwaldbe-

reiche, Hang- und Leitenwälder, Uferzonen und Feuchtgebiete, das Landschaftsbild prägende 

Elemente wie exponierte Kuppen und Hänge sowie Überschwemmungsgebiete grundsätzlich 

von Bebauung freigehalten werden sollen“ (B I 2 Z). „Dem Tourismus und der Erholung 

kommt in allen Teilen der Region eine besondere Bedeutung zu“ (B VI 1 G). 

Die Planung steht wie von der Regierung von Oberbayern in einem Vorgespräch 16.05.2013 

bestätigt im Einklang mit den Zielen der Raumordnung, da an den bestehenden Hauptort 

angebunden wird und dessen Versorgungsfunktion gestärkt wird. Aus dieser Perspektive ist 

im Rahmen der Bauentwicklung eine direkte Zufahrt in den Ort von Bedeutung. Die Umwelt-

auswirkungen werden im Umweltbericht (Kap. 7) dargelegt. 

3.2 Rechtswirksamer Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan wurde bereits vorgezogen mit dem Deckblatt 8 geändert, das am 

05.06.2014 in Kraft getreten ist. 

 

Abb. 5: Rechtsgültiger Flächennutzungsplan vom 05.06.2014 
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Die Darstellung (Abb. 5) umfasst Flächen am südöstlichen Ortsrand von Oberbergkirchen. 

Hier werden in zwei Bereichen insgesamt 2,3 ha Bauflächen (0,6 ha oberhalb und 1,7 ha 

unterhalb der Hangleite) als Allgemeines Wohngebiet dargestellt. Der dazwischen liegende 

steile Hangbereich mit oberhalb angrenzender Hangkante sowie die Bauverbotszone zur 

St 2086 im Umfang von 0,86 ha und die Randbereiche zur freien Landschaft werden als sons-

tige Grünfläche dargestellt und gesichert. Insgesamt umfasst die geänderte Darstellung 

knapp 3,2 ha. 

Die Konzeption des Bebauungsplan-Entwurfs wurde demnach aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt. 

3.3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Bebauungspläne oder Satzungen gemäß § 34 BauGB existieren für den Geltungsbereich und 

an diesen angrenzende Flächen bisher nicht. 

3.4 Fachgesetzte und berührte Fachplanungen 

Im Umgriff des Geltungsbereichs wie auch im gesamten Gemeindegebiet sind keine Land-

schafts-, Naturschutzgebiete oder sonstige gesetzlich geschützte Flächen vorhanden. Auch 

FFH- und Vogelschutzgebiete sind im Gemeindegebiet nicht gegeben und somit auch nicht 

betroffen.  

Im Umgriff des Geltungsbereichs sind keine amtlich kartierten Biotope vorhanden sowie keine 

durch das Baugebiet berührten Fachplanungen bekannt. Allerdings stellt der steile Hangbe-

reich als wärmeexponierte Vegetationsgesellschaft einen wertvollen Lebensraum dar. 

4. Städtebauliches Konzept 

Beim geplanten Wohngebiet handelt es sich um eine Bauentwicklung für Einheimische in at-

traktiver Wohnlage. Die besondere Qualität der Landschaft Oberbergkirchens am östlichen 

Ortsrand wird in das Bebauungsplankonzept einbezogen und die prägnante Hangkante als 

wertvolle Grünfläche gesichert. 

Im Rahmen der Vorüberlegungen wurde zunächst der Bestand im Gebiet erfasst und beurteilt. 

Auf dieser Grundlage wurden verschiedene Varianten für eine Bebauung entwickelt, die hin-

sichtlich ihrer städtebaulichen und landschaftsplanerischen Verträglichkeit bewertet wurden 

(s. Kap. 4.1). Aufgrund der topographischen Ausgangsbedingungen, des vorhandenen Baum- 

und Vegetationsbestandes sowie der Lage der Grundstücke am Ortsrand und angesichts des 

Baubedarfs der einheimischen Bevölkerung wurde schließlich eine angepasste Bebauung be-

schlossen und der Geltungsbereich für den Bebauungsplan wie beschrieben festgelegt. 

Die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für die bauliche Entwicklung des insgesamt 3,3 ha 

großen Baugebiets als Grundlage des Vorentwurfs ist allein aus Gründen einer nachhaltigen 

Entwicklung sowie der sensiblen Lage am südöstlichen Ortsrand zwingend notwendig. Im 

Rahmen des Entwurfs wurde der Geltungsbereich um die Fl.Nrn. 131/5 und /6 verkleinert 

sowie auf die Ausweisung der Fl.Nr. 128 als Baugebiet verzichtet, da die Grundstücke auf 

absehbare Zeit nicht für eine Bebauung zur Verfügung stehen. 
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4.1 Vorkonzept 

Im Zuge der städtebaulichen Voruntersuchung wurden zunächst mehrere Haupt- und Unter-

varianten entwickelt, die verschiedene Lösungswege für eine mögliche Bauentwicklung auf-

zeigen. Hierfür werden vorweg die landschaftlichen Gegebenheiten analysiert sowie eine Orts-

begehung durchgeführt.  

Aus dem Bestand heraus ergeben sich allerdings besondere Herausforderungen hinsichtlich: 

 der Topographie; insbesondere mit Auswirkungen auf die Planung der verkehrlichen 

Erschließung sowie auf die Bebaubarkeit von Grundstücken. 

 des Orts- und Landschaftsbilds; insbesondere in der Situierung der künftigen Baukör-

per und dem Freihalten von prägenden Bereichen als Grünflächen  

Zusätzlich wurden folgende Wünsche aus Sicht der Verwaltung bzw. allgemeinen Erwägungen 

folgend berücksichtigt: 

 Erschließung:  

(Haupt)Zufahrt zum unteren Hangbereich (Fl.Nrn. 120 und 122) von Südosten, wege-

mäßige Verbindung nach Norden, mögliche Weiterführung der Straße im Westen, Stra-

ßenführung über das gemeindliche Grundstück im Nordosten (Fl.Nr. 125/1, im Südteil 

gemeindl. Wasserbehälter), Verbindungsmöglichkeit über Fl.Nr. 128 und 128/13 zur 

Raiffeisenstraße 

 Grünordnung:  

Ausweisung infolge zu starker Hangneigung nicht bebaubarer Flächen als öffentliche 

Grün- bzw. Ausgleichsflächen, 

 Sonstiges: 

Mittelfristig Erhalt des Wohngebäudes der Hofstelle Nr. 1, Grundstücksverfügbarkeit, 

Bedarf Regenrückhaltebecken am tiefsten Punkt, voraussichtlich im Südosteck der 

Fl.Nr. 122 bzw. südlich der Zufahrtsstraße auf Fl.Nr. 1624 (dort im Nordosten) 

Im Rahmen der Erarbeitung des Vorkonzepts zeigte sich, dass die Lage der künftigen Er-

schließungsstraße und jeweilige Anbindung an den Ort (von der Hofstelle Fl.Nr. 120 über die 

Hangleite) aufgrund der topographischen Situation eine zentrale Rolle für die Wohngebiets-

entwicklung spielt. Außerdem stand die Freihaltung besonders stark geneigter Fläche als 

Grünflächen im Mittelpunkt, die ohnehin nur schwierig bebaubar wären.  

Während einige Varianten eine umfassende Bauentwicklung sowohl oberhalb der Hangkante 

im Bereich östlich des bisherigen Ortsrandes als auch unterhalb der Hangkante um die bishe-

rige Hofstelle aufzeigten, reduzierte sich diese in den Varianten mit weiteren Varianten auf 

ein mittleres Maß (eine Bebauung war hier unterhalb der Hangleite nur in reduziertem Umgriff 

von 5 bis 6 Wohnhäusern vorgesehen). Eine letzte Variante umfasste dagegen sogar nur noch 

die Entwicklung des nördlichen Teilgebiets oberhalb der Hangleite. Gemäß Beschluss des Ge-

meinderats wird nun die sogenannte Variante 1d neu mit kleineren Änderungen weiter ver-

folgt. 

Die Untervarianten unterschieden sich darauf aufbauend vor allem in den Gesichtspunkten 

der Verkehrsführung mit entsprechenden Folgen für die mögliche Bebauung: 

 Möglicher Anschluss/Fortführung im Westen 

 Evtl. direkte Straßenanbindungsmöglichkeit in den Ort über die Raiffeisenstraße 

 Straßenquerung der Hangleite zur Verbindung der beiden Teilgebiete 

 Wendemöglichkeiten für Müll- und Rettungsfahrzeuge 

 Fußläufige Kurzverbindungen 

 Anbindung an die Staatsstraße 2086 
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Der Gemeinderat sprach sich am 27.06.2013 für eine umfassende Baugebietsentwicklung in 

einem Bauabschnitt aus und bekräftigte dies am 30.01.2014 mit geringen Änderungswün-

schen hinsichtlich der Erschließungsstraße am östlichen Ortsrand. Im Anschluss wurde auch 

eine bauliche Entwicklung direkt östlich des Wasserbehälters bis zur St 2086 einbezogen. Am 

16. Juni 2014 wurde dem geänderten Plan des Vorkonzepts (Variante 1d neu, s. Anlage 1) 

mit geringfügigen Änderungen bzgl. der Lage der Erschließungsstraße zugestimmt, so dass 

dieser der Ausarbeitung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan zu Grunde gelegt wurde. 

4.2 Vorentwurf 

Im Rahmen des Vorentwurfs wurde aufbauend auf das Vorkonzept der Bebauungsplan für 

einen größeren Geltungsbereich erarbeitet. Dieser sah auch eine Bebauung der angrenzenden 

Grundstücke Fl.Nr. 128 und 131/5 und 131/6 vor, da hier auch eine Bebauung grundsätzlich 

möglich ist, jedoch die Verfügbarkeit der Grundstücke damals noch nicht abschließend geklärt 

werden konnte. 

4.3 Städtebau 

Der Bebauungsplan soll eine an die Umgebung angepasste, maßvolle Bauentwicklung ermög-

lichen. Es werden die Expositionen (Süd- bzw. Osthang) berücksichtigt, die Gebäude fügen 

sich soweit als möglich (parallel) in den Hang ein. Hinsichtlich Art und Maß der baulichen 

Nutzung sowie der Bauweise soll dabei der Lage am Ortsrand und dem ländlichen Charakter 

der Gemeinde sowie den modernen Wohnraumansprüchen inklusive energetischen Belangen 

Rechnung getragen werden. 

Daher wird eine dem ländlichen Raum angepasste, maßvolle Einzelhausbebauung des Allge-

meinen Wohngebietes mit der erforderlichen Erschließung, angemessener Grundfläche und 

Wandhöhen ermöglicht, die sich möglichst gut in die Landschaft am Ortsrand einfügt. 

 

 

Abb. 6: Nord-Süd-Schemaschnitt Hanghäuser und Erschließungsstraßen  
(ca. auf Höhe der Baugrundstücke 13 und 14) 
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Durch die bewegte Topographie ergeben sich besondere Gebäudetypen bzw. Grundrissva-

rianten. Die Häuser in den steileren Hanglagen werden i.d.R. über ein nicht vollständig allseits 

belichtetes Gartengeschoss sowie ein hangseitig ebenerdiges Erdgeschoss und nicht als Voll-

geschoss dienendes Dachgeschoss verfügen (s. Abb. 6). Der Zugang wird dann je nach Lage 

der Erschließungsstraße am Hang (unter- oder oberhalb der Gebäude) im UG oder EG erfol-

gen. Diese Höhe gewährleistet ein noch verträgliches Einfügen in die Landschaft am Ortsrand, 

höher aufragende Gebäude würden das Landschaftsbild hier deutlich beeinträchtigen. Auch 

sind die Baukörper angelehnt an die Geländegestalt zu situieren und gleichzeitig ausreichend 

unbebaute Zwischenräume zu gewährleisten, um diese noch ablesbar zu halten und Durch-

blicke zur freien Landschaft zu erhalten.  

Sichtbezüge zwischen Ort und Landschaft – insbesondere Durchblicke für die 2. Baureihe 

– werden an vielen Stellen berücksichtigt. Die Garagen werden daher vorwiegend in Anbin-

dung an das Wohngebäude  konzipiert, um ausreichend Durchblicke und angemessene Durch-

grünung zu gewährleisten. Bei einer talseitigen Erschließung können die Garagen ins Ge-

lände/den Hang eingebunden und deren Dach begrünt oder als Terrasse genutzt werden.  

4.4 Grünordnung 

Die landschaftlichen Gegebenheiten werden auch durch die Grünordnung berücksichtigt. Dem 

ländlichen Charakter des Gebiets am Ortsrand mit dem steilen Südhang und entsprechender 

Einsehbarkeit von Südosten und Südwesten her wird mit der Festsetzung großzügiger öffent-

licher und privater Grünflächen sowie der Ortsrandeingrünung entsprochen. Die Freihaltung 

dieser wärmeliebenden Säume dient auch dem Artenschutz, im Rahmen der speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung (saP) wurden Reptilien wie Zauneidechse, Ringelnatter und Blind-

schleichen nachgewiesen. 

Außerdem werden prägende, vorhandene Bäume soweit möglich als zu erhaltend festgesetzt. 

Das Gehölz im Westen ist nicht mehr vom Geltungsbereich erfasst und sichert hier die Ein-

grünung des Baugebiets. 

4.5 Verkehrliche Erschließung 

Das Baugebiet wird einen direkten Verkehrsanschluss in den Ort erhalten. Für diesen 

wurde eine neue Erschließungsstraße zur St 2086 im Norden geplant, da Anschlüsse an die 

Raiffeisenstraße durch die bestehenden, und nach Prüfung kurzfristig nicht veränderlichen 

Grundstücksverhältnisse keine ausreichende Leistungsfähigkeit aufweisen können. Da eine 

geradlinige Mündung in de St 2086 verkehrlich infolge der Gewährleistung ausreichender 

Sichtverhältnisse kaum bzw. nur unter großen baulichen Aufwand (z. B. großflächige Abgra-

bung der östlichen Böschung und Fällung der Laubbäume oder Abschwenken der St 2086 

Richtung Norden) möglich ist, stellt die ausgewiesene Anbindung im Bereich der jetzigen Zu-

fahrt zum Wasserbehälter eine sinnvolle Lösung dar. Dennoch ist zur Gewährleistung der 

Sichtdreiecke eine Reduzierung der Geschwindigkeit von Osten her kommend auf 50 km/h 

erforderlich. Aufgrund der von der geplanten Einmündung östlich  ca. 270 m entfernten Kreu-

zung mit der St 2354 und dem darauffolgenden Anstieg zum Ort liegen die Fahrgeschwindig-

keiten der Fahrzeuge bereits im Bestand jedoch nur geringfügig darüber. Hierfür wird die 

Gemeinde nach Beginn der Bebauung einen Antrag auf Versetzung der Ortstafel stellen und 

ggf. weitere Maßnahmen mit dem Landratsamt als Untere Verkehrsbehörde in Abstimmung 

mit dem Straßenbauamt umsetzen. 

Die hangquerende Straße zur Verbindung des oberen und unteren Bereichs ist zur vollstän-

digen Entwicklung des Baugebiets unumgänglich. Derzeit sind infolge der Grundstücksver-

hältnisse andere Möglichkeiten wie der Ausbau der bestehenden Fußwege bzw. der durch 

Engstellen nicht leistungsfähigen Verbindungen zur Raiffeisenstraße über Fl.Nr. 130, 130/13 

oder 125/1 nicht möglich. Dennoch werden diese im Bebauungsplan als weitere Optionen zum 

Anschluss in den Ort (als öffentliche Grünflächen) gesichert, um hier bei Änderungen der 

Rahmenbedingungen ggf. flexibel reagieren zu können. Diese Straße geht direkt in die untere 
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Erschließungsstraße über. Da die südliche Erschließungsstraße des Wohngebietes nicht durch-

gängig gestaltet werden kann, wurde im Westen ein Wendebereich vorgesehen, ggf. erschlie-

ßen kurze Stichstraßen die übrigen Gebäude. Aufgrund der möglichen Anfahrt von Rettungs-

fahrzeugen sind diese allerdings maximal 50 m lang sein. Der Müll muss am Wendebereich 

bereit gestellt werden. Nach Osten zweigt ebenfalls eine kurze Stichstraße mit kleinerer Wen-

demöglichkeit zur Erschließung der südöstlichen Grundstücke ab.  

Der vorhandene Anschluss der derzeit noch zur Hofstelle führenden Zufahrtsstraße an die 

St2354 im Osten ist für das südliche Baugebiet im Bestand nicht optimal, da sich die Einmün-

dung außerorts in einem teilweise durch Bewuchs und Schutzplanken unübersichtlichen Kur-

venbereich befindet und die Straßen nicht ausreichend ausgebaut (keine Linksabbiegerspur) 

bzw. zu schmal sind. Daher wird der an die Wendemöglichkeit anschließende Bereich der 

bisherigen Zufahrt durch entsprechende Verkehrszeichen verkehrsberuhigt. Somit wird aber 

die Möglichkeit gesichert, diese Ausfahrt als Alternative z. B. im Winter nutzen zu können. 

Aufgrund der durch die enge Kurve bedingten langsameren Geschwindigkeit von Fahrzeugen 

auf der St2353 und der Einmündung in der Außenkurve sind die Verhältnisse aber tolerierbar 

und lassen sich durch Umbauten an der Einfahrt verbessern, die von der Gemeinde derzeit 

geplant und mit dem Baugebiet umgesetzt werden. Eine Festsetzung dieser Flächen im Rah-

men des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.  

Zusätzlich sind kurze Fußwegeverbindungen zur direkten und verkehrsarmen Erreichbarkeit 

des Ortskerns vorgesehen. An Grünstrukturen und –flächen angebunden fungieren diese auch 

als attraktive Spazierwege. Diese können zunächst als straßenbegleitende Grünflächen ge-

nutzt werden und später nach der Beseitigung außerhalb liegender Engstellen gegebenenfalls 

darüber hinaus als Pkw-Zufahrt ausgebaut werden. Ebenso werden auch Optionen zur lang-

fristigen Anknüpfung weiterer denkbarer Bauentwicklungen im Osten (Fl.Nr. 124 und 125) 

sowie im Westen- (z. B. Fl.Nrn. 128, 131/5 und /6, 135 und 135/2, 135/3) bzw. Nordwesten 

(z. B. Fl.Nrn. 138 und 138/6) gesichert.  

Die Zufahrt zu den einzelnen Baugrundstücken erfolgt über die Erschließungsstraße bzw. ggf. 

über untergeordnete Zufahrtsstiche als sonstige, verkehrsberuhigte Wegeverbindungen. Für 

die Haupterschließung des Baugebiets werden Gesamtbreiten von 6 m berücksichtigt. Dies 

ermöglicht eine ausreichend dimensionierte Fahrbahn von 4,5 m (Begegnungsfall Auto-LKW) 

sowie einen einseitigen Gehweg bzw. Mehrzweckstreifen von 1,5 m Breite. Die Abtrennung 

ist als Homburger Kante ohne großen Höhensprung vorgesehen. An der Hangquerung sind 

zum Abfangen des Geländes neben den berg- bzw. beidseitigen Abgrabungen bergseitige 

Stützmauern bzw. mit Natursteinen befestigte Böschungen erforderlich (s. Abb. 6), die das 

Ortsbild mit prägen werden. Außerdem hat der Gemeinderat beschlossen, wegen der Nei-

gungsverhältnisse die Straße mit 5,0 m Breite plus 1,5 m Mehrzweckstreifen auszuführen. 

Für eine ggf. später gewünschte bauliche Entwicklung auf Fl.Nr. 128 bleibt eine Zufahrtsmög-

lichkeit von Osten südlich der Parzelle 21 möglich, zusätzlich zur bestehenden schmalen Stich-

straße auf Fl. Nr. 128/13, alternativ wäre auch ein Wendehammer möglich. 

Angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen bleiben weiterhin wie im Bestand anfahrbar. Aus 

diesem Grunde wird auch der im Südosten am neuen Ortsrand liegende Weg beibehalten. Die 

Zufahrt zur Fl.Nr. 119 über den öffentlichen Grünstreifen ist grundbuchrechtlich zu sichern.  

4.6 Immissionsschutz 

Im Bereich der nördlichsten Baugrundstücke sind Immissionen im geplanten Gebiet durch die 

Staatsstraße 2086 zu erwarten. Diese verfügt über ein tägliches Verkehrsaufkommen von ca. 

1.350 Kfz/d (2010), wobei ein vergleichsweise hoher Anteil von fast 10 % an Schwerlastver-

kehr zu verzeichnen ist.  

Eine Lärmberechnung des Sachgebiets Immissionsschutz am Landratsamt Mühldorf hat erge-

ben, das an den nächsten Immissionsorten des Allgemeinen Wohngebietes von Beurteilungs-

pegeln von 58,9 dB(A) tags und 51,3 dB(A) nachts auszugehen ist. Dies entspricht einer 
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Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 "Schallschutz im 

Städtebau" um 3,9 dB(A) tags und 6,3 dB(A) nachts.  

Die Überschreitungen können jedoch von Seiten des Immissionsschutzes ohne aktive Schall-

schutzmaßnahmen wie Lärmschutzwälle oder -wände toleriert werden, da die Grenzwerte der 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-

schutzverordnung - 16. BImSchV) dennoch eingehalten werden. Da eventuelle erforderliche 

Lärmschutzmaßnahmen nicht vom Baulastträger der Staatsstraße übernommen werden, wer-

den in Abstimmung mit dem Landratsamt, SG Immissionsschutz, passive Lärmschutzmaß-

nahmen an den betroffenen Gebäuden festgesetzt: Die Gebäude der Baugrundstücke 17 und 

18 sind so zu gestalten, dass Fenster von Wohn- und Schlafräumen nur an der von der Staats-

straße St 2086 abgewandten Seite (Süd- und Ostseite) angeordnet sind. Sollte eine Gestal-

tung der Wohngrundrisse entsprechend der Festsetzung Nr. C.4.2 nicht möglich sein, dann 

sind die Fenster von Wohn- und Schlafräumen nur dann zur Staatsstraße St 2086 hin zulässig, 

wenn vor den Fenstern dieser Räume Wintergärten vorgesehen sind, deren Belüftung seitlich 

angeordnet ist, oder sonstige gleichwertige Schallschutzmaßnahmen getroffen werden. 

Ebenso können die Fenster als Schallschutzfenster der Schallschutzklasse 2 gemäß VDI-Richt-

linie 2719 "Schallschutz bei Fenstern" ausgeführt werden, wenn eine Querlüftung von lärm-

abgewandten Räumen aus ermöglicht oder eine Zwangsbe- und Entlüftungsanlage vorgese-

hen ist. Alle eventuell erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen sind von den künftigen Eigentü-

mern zu tragen. 

4.7 Technische Ver- und Entsorgung 

Zur Wasserver- und Abwasserentsorgung wird an das gemeindliche Netz angeschlossen. 

Hierzu ist im Gebiet eine Hebeanlage vorzusehen, die das Schmutzwasser über den Hügel 

pumpt, von wo aus ein Anschluss an die Kläranlage im Freispiegel möglich ist. Daher wird im 

Süden eine Fläche für Ver- und Entsorgung festgesetzt. Die Schmutzwasserkanäle werden als 

Freispielgelkanäle ausgeführt, die in einer zentralen Pumpstation enden. Die Oberflächenent-

wässerung erfolgt im Trennsystem. 

Grundsätzlich sollte das anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken versickert 

werden. Aufgrund der Erfahrungen im Gemeindegebiet und dem lehmigen Boden der Hang-

lagen ist es jedoch zweifelhaft, ob der Boden überall im Wohngebiet ausreichende Versicke-

rungseigenschaften aufweist. Dies wurde durch ein Bodengutachten (Crystal Geotechnik vom 

25.09.2014) näher geprüft. Aus diesem geht hervor, dass die großteils tonigen Schluffe bis 

stark schluffigen Feinsande nicht für Versickerungszwecke geeignet sind. Daher ist im Süd-

osten des Planungsgebietes an der tiefsten Stelle ein Regenrückhaltebecken vorgesehen, für 

das eine ausreichende Fläche im Bebauungsplan festgesetzt wird. Dessen genaues Volumen 

und Sammelnetz sind im Rahmen eines Entwässerungsgutachtens noch zu ermitteln, es ist 

aber als begrüntes Erdbecken zu erstellen. Angrenzend sind auch Ver- und Entsorgungsflä-

chen Flächen für eine Pumpstation festgesetzt. 

Der Stromanschluss erfolgt über die Bayernwerk AG. Nahe der nördlichen Zufahrt zum Bau-

gebiet wird daher eine Fläche für eine Trafostation vorgesehen. Alternativ könnte diese auch 

noch auf dem angrenzenden gemeindlichen Grundstück mit Wasserbehälter untergebracht 

werden. Ein Gasanschluss ist im Gemeindegebiet nicht vorhanden. Die Verkehrsflächen der 

Erschließungsstraße sind ausreichend dimensioniert, so dass diese auch als Rettungswege 

und für die Müllentsorgung genutzt werden können. 
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5. Erläuterung der Festsetzungen und Hinweise 

5.1 Bauliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung, Bauweise 

Die Bauflächen innerhalb des Geltungsbereichs werden als Allgemeines Wohngebiet festge-

setzt. Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO (z. B. Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-

triebe, Tankstellen, Beherbergungsbetriebe, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe) sind 

mit Ausnahme einer Kleintierpraxis nicht zulässig, da diese Einrichtungen durch größere Bau-

körper und erforderliche Anlagen sowie Stellplätze nicht mit der sensiblen Lage am Ortsrand 

vereinbar sind. 

Um den ländlichen Charakter am Ortsrand zu wahren, wird eine offene Bauweise mit aus-

schließlich Einzelhäusern festgesetzt, wobei je Wohngebäude bis zu zwei Wohnungen zulässig 

sind. Eine Ausnahme bilden die Baugrundstücke 20 und 21, hier sind aufgrund der Innenlage 

auch zusammenhängende Baukörper möglich. Für Doppelhäuser, die zumindest in den innen 

liegenden Bauzeilen auch denkbar wären, ist in den nächsten Jahren kein weiterer Bedarf im 

Ort erkennbar. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung bestimmt sich im Bebauungsplan am Hang durch die zulässige 

Grundfläche (GR) und Wandhöhe (WH). 

Es wird eine Grundfläche von 140 m² je Bauraum zugelassen. Dies entspricht einem mögli-

chen Baukörper von bis zu 14 m x 10 m bzw. 11 m x 12,7 m.  Ausnahmsweise ist für die 

beiden Baugrundstücke 20 und 21 eine gemeinsame Grundfläche von maximal 380 m² zuläs-

sig. Je nach Größe der Grundstücke und topographischer Lage lassen die Baugrenzen zur 

Situierung einen Spielraum,  i.d.R. 12 m (bis max. 14 m) Breite und 16 m (bis max. 20,6 m) 

Länge. Dabei sind die Baugrenzen und die Firstrichtung der Dächer der Wohnhäuser so fest-

gesetzt, dass sich die Baukörper weitestgehend parallel zur Hanglage ausrichten, dabei jedoch 

eine günstige Erschließung ermöglichen. Eine Ausnahme stellt lediglich das Bestandsgebäude 

und wenige weitere Gebäude in den flacheren Bereichen dar, wo die Orientierung zum Hang 

nicht mehr das wichtigste Kriterium ist. Von der öffentlichen Verkehrsfläche sind die Baugren-

zen um mindestens 3 m, häufig jedoch sogar 5 m zurückgesetzt, um ein ansprechendes und 

durchgrüntes Straßenbild zu gewährleisten. 

Die Grundfläche erhöht sich auf 155 m², wenn Garagen ins Gebäude integriert werden sowie 

um (ggf. weitere) 10 m², wenn die Wohnhäuser in Passiv-Haus-Standard errichtet werden. 

Terrassen dürfen den Bauraum um bis zu 2 m überschreiten. Zusätzlich darf die zulässige 

Grundfläche durch Terrassen (auch außerhalb des Bauraumes) je Bauraum um bis zu 20 m² 

überschritten werden. 

Die Wandhöhen werden in Anlehnung an die jeweilige Geländesituation durch textliche Fest-

setzungen unterschiedlich festgesetzt. Die jeweils tiefer gelegenen Bauzeilen mit starker 

Hangneigung verfügen über maximal zulässige Wandhöhen von 6,80 m, im Anschluss an den 

bisherigen Ortsrand oberhalb der Hangleite bzw. am südlichen Ortsrand mit mäßigeren 

Hangneigungen verringert sich die zulässige Wandhöhe infolge des stärkeren Aufragens im 

Ortsbild auf WH 6,30 m. Für die Baugrundstücke 19 und 21 infolge des dort ebeneren Gelän-

des sogar auf 6,00 m, für die Parzelle 20 auf 5,00 m. Die Wandhöhe wird vom tiefsten Punkt 

des natürlichen, talseitigen Geländes bis zum traufseitigen Schnittpunkt der Außenwand mit 

der Dachhaut gemessen. Als Hinweise werden daher Höhenpunkte an der tiefsten Stelle der 

jeweiligen Bauräume dargestellt. Daraus ergibt sich in Abhängigkeit von der Lage des geplan-

ten Baukörpers jeweils eine unterschiedliche Ausgangshöhe, jedoch ein einheitliches maxi-

males Aufragen im Vergleich zum Gelände. In den steileren Hanglagen ergeben sich damit 

Gebäude mit Gartengeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss (als Nicht-Vollgeschoss). Die 
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Architektur muss diese Gegebenheiten berücksichtigen, da hier keine Standardlösungen mög-

lich sind.  

Für das Wohngebäude der Hofstelle gilt aufgrund des Baubestands eine abweichende WH von 

6,90 m sowie andere Baugrenzen, die gewisse Umbaumöglichkeiten, z. B. Anbau eines Win-

tergartens, zulassen. Außerdem wird hier separat eine Fläche für ein Nebengebäude und/oder 

eine Garage festgesetzt. Dieses wurde bereits vorgezogen und entgegen der Planung mit 

einem Außenkamin an der Westgrenze errichtet, da in den abzubrechenden Nebengebäuden 

auch die Heizung untergebracht war. Da die Austrittsöffnung von Schornsteinen bei Feue-

rungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkanten von Lüf-

tungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1 Meter überragen muss (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 der 1. BImSchV), wurde zudem der Bauraum der westlich angrenzenden Parzelle 

9 flexibler gestaltet. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann nicht abschließend geklärt werden, 

ob für die künftige Wohnbebauung der Kamin verändert werden muss, daher wurde auch die 

Option eingeräumt das künftige Gebäude mit ausreichend Abstand und auch in senkrechter 

Firstrichtung zu errichten. Aufgrund einer Abweichung der eingemessenen Höhen wurde die 

Straßenplanung bzgl. des errichteten Nebengebäudes nochmal angepasst und in den vorlie-

genden Bebauungsplan eingearbeitet. 

Die Errichtung von Garagen und Carports wird - ebenfalls aufgrund der sensiblen landschaft-

lichen Lage und zugunsten der Durchblicke - auf die Bauräume und festgesetzten Flächen für 

Garagen begrenzt. Außerdem sind je Baugrundstück nur zwei Garagen- oder Carportstell-

plätze möglich, darüber hinaus sind offene Stellplätze zulässig. Die Flächen für Garagen wer-

den weitgehend im nördlichen oder östlichen Anschluss an die Baukörper festgesetzt, um die 

für Aufenthaltsräume attraktiven West- und Südseiten der Gebäude frei zu halten und hier 

ausreichende Durchblicke zu sichern. Infolge der Hanglage ergeben sich jedoch für einzelne 

Baugrundstücke auch andere sinnvolle Anordnungsmöglichkeiten, die als Flächen für Garagen 

festgesetzt werden. Nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der Bauräume zulässig, 

nicht jedoch in den privaten Grünflächen. 

Für Garagen gelten abweichend von Art. 6 Abs. 5 BayBO  Sätze 1 und 2 (Regelung der Ab-

standsflächen) folgende Regelungen: Diese dürfen infolge der Hanglage des Baugebietes bei 

bergseitig erschlossenen Grundstücken ausnahmsweise auch grenzständig und mit einer 

bergseitigen Wandhöhe von maximal 5,2 m und dem natürlichen Gefälle entsprechenden, 

größeren talseitigen Wandhöhe errichtet werden. In diesen Fällen muss die Zufahrt ein Gefälle 

von mindestens 5 % ab der Straßenkante aufweisen, um die Wandhöhen zu begrenzen. Daher 

wird gleichzeitig die Dachneigung auf 5° (Flachdach) begrenzt. Bei einer Überschreitung der 

durchschnittlichen Wandhöhe der Garage von 3,0 m ist jedoch kein gesondertes Nebenge-

bäude mehr zulässig, da dieses dann unter der Garage hergestellt werden kann.  

Ansonsten werden zur Wahrung von Durchblicken und Ablesbarkeit des Reliefs Nebenanlagen 

nach § 14 BauNVO auf maximal ein Nebengebäude mit max. 15 m² Grundfläche und einer 

Firsthöhe von maximal 3,0 m talseitig begrenzt.  

Gestaltung 

Die Gebäude sollen sich gut in die Lage am unmittelbaren Ortsrand einfügen. Daher sind für 

die geplanten Wohngebäude gemäß örtlichem ländlichen Baustil und der Lage direkt am Orts-

rand längsrechteckige Baukörper mit Mindestmaß 1,15:1,0 vorgeschrieben. Zulässig sind ge-

neigte Dächer mit dem First parallel zur Längsrichtung der Gebäude und gleicher Traufhöhe. 

Diese dürfen eine Neigung von 26° bis 35 ° aufwiesen. Im Ergebnis sind daher für die Wohn-

gebäude u.a. Sattel-, versetzte Pultdächer oder Walmdächer zulässig, jedoch keine Flachdä-

cher. Solarkollektoren und Fotovoltaik-Anlagen sind zulässig, allerdings auf den Hauptgebäu-

den nur dachbündig, d.h. dort nicht aufgeständert. Dachgauben und Zwerchgiebel sind ab 

einer Dachneigung von 32° zulässig, dabei maximal zwei je Dachseite und maximaler Breite 

von insgesamt 4,0 m je Dachseite. Quergiebel sind nur bei einer maximalen Wandhöhe bis 

5,30 m als traufbündige Standgiebel zulässig. Somit werden ländliche Gebäudeproportionen 

eingehalten. 
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Für Garagen sind flache oder geneigte Dächer zulässig, sofern diese nicht ohnehin ins Haupt-

gebäude integriert werden. Die Dachneigung von Garagen darf die des Hauptgebäudes nicht 

überschreiten. Flachdächer und schwach geneigte Dächer von Garagen mit einer Neigung bis 

10° sind zu begrünen, sofern sie nicht als (Dach)Terrassen genutzt werden. Vor Garagen ist 

zur öffentlichen Verkehrsfläche ein Abstand von mindestens 5,0 m freizuhalten. Eine Einzäu-

nung des Stauraums sowie von Stellplätzen ist unzulässig. Garagenzufahrten und Stellplätze 

sind aus Gründen des Bodenschutzes wasserdurchlässig auszubilden. 

Aufschüttungen/Abgrabungen 

Grundsätzlich soll der Charakter des Gebietes am Hang möglichst beibehalten und die Hänge 

zwischen den Gebäuden und Straßen möglichst wenig verändert werden. Die Bebauung macht 

jedoch zur Erschließung der Grundstücke mit Zufahrten, Wegen sowie zur Anlage der Terras-

sen gewisse Veränderungen des natürlichen Geländes erforderlich. Daher werden Aufschüt-

tungen und Abgrabungen nur zur Herstellung der Erschließung bis zu einer Höhe von je ma-

ximal 2,0 m zugelassen. Für die Anlage von Terrassen sind diese - hierfür auf einer Fläche 

von max. 20 m² je Bauraum -  auf eine Höhe von je maximal 1,0 m beschränkt. Für einzelne 

in den textlichen Festsetzungen benannte Baugrundstücke sind infolge der steilen Hanglagen 

für Abgrabungen an Zuwegungen Überschreitungen hiervon bis zu 3,0 m zulässig, jedoch sind 

diese dann im Baugenehmigungsverfahren darzulegen (kein Freistellungsverfahren möglich). 

Ansonsten sind Geländeveränderungen auf den Baugrundstücken nicht zulässig, die gilt ins-

besondere in den privaten Grünflächen. 

Stützmauern und befestigte Böschungen aus Natursteinen werden im Nahbereich von Gebäu-

den zugelassen, um Gestaltungsspielräume für die Eigentümer zu wahren, sowie größere Ge-

ländesprünge auf geringeren Entfernungen überbrücken zu können: In einem allseitigen Ab-

stand zur Fassade von 5 m, jedoch auf eine Höhe von max. 1,0 m und  in einem Abstand 

zueinander von mind. 1,5 m  beschränkt, sowie an den Zufahrten bis 2,0 m Höhe, ausnahms-

weise für einzelne Baugrundstücke infolge der steilen Hanglagen auch darüber. Ab 1,0 m 

Höhe sind Mauern etc. regelmäßig mit einer Absturzsicherung zu versehen. Davon abgesehen 

sind Geländeveränderungen grundsätzlich an den Geländeverlauf anzupassen und ohne Ge-

ländekanten und -versprünge gleichmäßig zu verziehen. 

Einfriedungen 

Zur Straßenraumgestaltung müssen Einfriedungen von der öffentlichen Verkehrsfläche um 

mind. 0,5 m zurück gesetzt werden und werden, wie sonst im Ort üblich zur Straßenseite auf 

max. 1,20 m Höhe begrenzt. Zwischen den Grundstücken können diese bis maximal 1,5 m 

hoch reichen. Aus Artenschutzgründen sind nur zur Abstützung des Geländes bis zu einer 

Höhe von maximal 0,5 m zulässig, nicht jedoch am Ortsrand. 

5.2 Grünordnerische Festsetzungen 

Öffentliche Grünfläche 

Der Bereich der steilen Hangkante mit seinen artenreichen und wärmeliebenden Grasfluren 

und Gehölzen wird von der Wohnbebauung ausgespart und als öffentliche Grünflächen fest-

gesetzt. Diese sind aufgrund der artenschutzfachlichen Bedeutung mit den vorhandenen Ein-

zelbäumen als extensive Wiesenflächen zu erhalten und zu pflegen. Dabei werden insbeson-

dere auch die artenschutzfachlich relevanten Bereiche als Aktionsradien von Zauneidechse 

und Ringelnatter berücksichtigt. Das bedeutet eine 1- bis 2-schürge Mahd der Hangbereiche 

nicht vor 15.6. mit Abtransport des Mähguts. Steilere Hangbereiche und der Zauneidechsen-

Vernetzungskorridor im Südosten (CEF2.3) sind darüber hinaus erst ab 01.09. zu mähen, 

alternativ sind bei früherer Mahd ca. 20 % als Altgrasstreifen auszusparen. Ausnahmen sind 

lediglich für den Spielplatzbereich denkbar, der einer intensiveren Nutzung unterliegen wird. 
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Daneben sind kleinere Flächen an den Eingängen zum Wohngebiet als öffentliche Grünflächen 

festgesetzt, um hier eine ansprechende Gestaltung und, zusammen mit dem südlichen Grün-

streifen entlang des Fußwegs, eine Durchgrünung zu gewährleisten. Für das geplante Wohn-

gebiet wird zudem die Anlage eines Spielplatzes berücksichtigt, da sich die bisher in Ober-

bergkirchen vorhandenen Spielflächen für Kinder auf der gegenüberliegenden Seite der St 

2086 befinden.  

Daneben werden am südöstlichen Ortsrand öffentliche Grünflächen mit begleitenden Fuß-

wegeverbindungen festgesetzt. Hierdurch können attraktive und kurze Verbindungen für Fuß-

gänger und teilweise auch Radfahrer geschaffen werden. 

Auch die Fläche für das geplante Regenrückhaltebecken im Südosten wird als öffentliche 

Grünfläche mit besonderer Zweckbestimmung als Retentionsfläche festgesetzt, um eine land-

schaftsgerechte Ausgestaltung als naturnahes Becken mit begrünten Dämmen und Innenflä-

che zu gewährleisten. Hier muss ebenfalls eine extensive Pflege erfolgen, um die Funktions-

fähigkeit zu gewährleisten. Zumindest die Südexponierten Dammseiten und angrenzende Flä-

chen bis zum südlichen landwirtschaftlichen Weg können darüber hinaus gegenüber dem Be-

stand als Intensivgrünland aufgewertet werden und daher ökologischen Belangen dienen. 

Baumbestand  

Sofern infolge der geplanten Bauentwicklung und Erschließungsplanung möglich, wird vor-

handener prägender Baumbestand als zu erhaltend festgesetzt. Zu nennen sind hier vor allem 

der alte Walnuss-Baum östlich der geplanten Hangquerung (die westlichere 3-stämmige Wal-

nuss muss für die hangquerende Straße entfernt werden) und die Baumgruppe aus Eichen 

und einer Walnuss an der Hangkante nahe der östlichen Geltungsbereichsgrenze. Zusätzlich 

können oberhalb der bisherigen Hofstelle auf der Fl.Nrn. 120 und 131/3 einige Obstbäume 

gesichert werden, die Großteils innerhalb der geplanten öffentlichen Grünflächen liegen.  

Diese beschriebenen Bäume im Planungsgebiet verfügen teilweise über artenschutzrelevante 

Strukturen wie Höhlen oder abstehende Rinden und Spalten, so dass der Erhalt auch der 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände dient. Daher ist festgesetzter Baum-

bestand im Zuge der Bauarbeiten durch geeignete Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 vom 

August 2002 zu sichern, z. B. durch Baumschutzzäune. Baumaßnahmen im Wurzelbereich 

sind demgemäß fachgerecht vorzubereiten und innerhalb einer Vegetationsperiode zu been-

den bzw. vor Wintereinbruch fachgerecht zu verfüllen. 

Private Grünflächen und Ortsrandeingrünung 

Zur freien Landschaft hin sind auf einer Breite von 3 bzw. 5 m private Grünflächen zur Orts-

randeingrünung festgesetzt. Diese sind abschnittsweise mit standortgerechten einheimischen 

Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen: Je 10 m² Grünfläche im Baugrundstück ein heimi-

scher Laubstrauch sowie je 25 lfm Grundstücksgrenze in der Grünfläche am Ortsrand ein 

Laubbaum. Mögliche Standorte sind als Hinweis dargestellt. Durch eine gruppierte Pflanzvor-

gabe werden einerseits Grünstrukturen als harmonischer Übergang vom Baugebiet zur land-

wirtschaftlichen Feldflur geschaffen, andererseits aber abwechslungsreiche Blickbeziehungen 

ermöglicht. 

Darüber hinaus sind weitere private Grünflächen festgesetzt, die ebenfalls als Wiese, ggf. mit 

lückigen Gehölzpflanzungen, zu gestalten sind. Aufgrund der artenschutzfachlichen Bedeu-

tung der Flächen an der Hangleite sind auf allen Grünflächen bauliche Anlagen gemäß Art. 2 

Abs. 1 BayBO weitgehend unzulässig. Eine Ausnahme stellt leidglich die private Grünfläche 

der Fl.Nr. 128 dar, die als Gartengrundstück im Bestand bereits über kleinere Gebäude und 

Befestigungen verfügt. Auch letztere wird nunmehr als private Grünfläche festgesetzt, da 

diese auf absehbare Zeit nicht für eine Bebauung zur Verfügung stehen wird. 

Insgesamt ist eine Gestaltung als Wiese mit lückigen Gehölzpflanzungen vorgegeben, um den 

Biotopverbund u.a. für die Reptilien zu ermöglichen. Ausgenommen sind lediglich Zäune, weil 

die Flächen zu den privaten Baugrundstücken zählen und für die Bewohner als Garten nutzbar 

sein sollen. Diese müssen hier jedoch sockellos und mit Bodenabstand ausgeführt werden. 
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Bepflanzungsfestsetzungen 

Für die öffentlichen Grünflächen an der St 2086, an den Ortseingängen und am Spielplatz 

sowie auf den Privatgrundstücken entlang der Erschließungsstraße werden weitere zu pflan-

zende Bäume festgesetzt. 

Für die in der Planzeichnung sowie textlich festgesetzten zu pflanzenden Bäume sind aus-

schließlich heimische, standortgerechte Laubbäume 1. oder 2. Ordnung sowie hochstämmige 

Obstbäume zugelassen. Die Mindest-Pflanzqualität aller zu pflanzender Bäume beträgt: 3 x 

verpflanzt, Stammumfang > 14 cm. Die Gehölzpflanzungen sind spätestens in der auf die 

Bezugsfertigkeit folgenden Vegetationsperiode vorzunehmen.  

Geeignete Arten sind in folgender Liste zusammengestellt: 

Laubbäume 1. und 2. Wuchsordnung 

Feld-Ahorn Acer campestre Spitz-Ahorn Acer platanoides 
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Weiß-Birke Betula pendula 

Hainbuche Carpinus betulus Rot-Buche Fagus sylvatica 
Walnuss Juglans regia Wild-Kirsche Prunus avium 
Stiel-Eiche Quercus robur Winter-Linde Tilia cordata 

Berg-Ulme Ulmus glabra   

Laubbäume 3. Wuchsordnung neben obiger Liste zusätzlich für weitere Pflanzungen 

Weißdorn Crataegus monogyna Holz-Apfel Malus sylvestris 
Trauben-Kirsche Prunus padus Wildbirne Pyrus communis 
Mehlbeere Sorbus aria Eberesche Sorbus aucuparia 

Sowie alle standortgerechten Obstbäume als Hochstamm (nur auf starkwüchsiger Unterlage) 

Vorschlagsliste heimische Sträucher für weitere Pflanzungen 

Kornelkirsche Cornus mas Hartriegel Cornus sanguinea 
Hasel Corylus avellana Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Heckenkirsche Lonicera xylosteum Liguster Ligustrum vulgare 
Heckenrose Rosa canina Holunder Sambucus nigra 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana   

 

Neben den in der öffentlichen Grünfläche zeichnerisch festgesetzten zu pflanzenden Bäumen 

sowie den Pflanzpflichten der Ortsrandeingrünung ist auch je 300 m² Grundstücksgröße min-

destens ein Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen und zu erhalten. Festgesetzter vorhande-

ner oder zu pflanzender Baumbestand wird angerechnet. Mind. 1 Laubbaum je Baugrundstück 

ist dabei in einem Abstand von maximal 3 m zur Erschließungsstraße zu pflanzen, um das 

Straßenbild zu beleben. Die Lage aller Pflanzungen darf gegenüber der Planzeichnung um bis 

zu 5,0 m abweichen. I.d.R. ist ein Abstand von mind. 2,0 m zum Nachbargrundstück einzu-

halten, am östlichen Rand des Geltungsbereiches aufgrund der möglichen Beschattung auch 

ein Abstand von 4,0 m zur landwirtschaftlichen Nutzfläche nicht jedoch zu öffentlichen Ver-

kehrsflächen. 

Die festgesetzten zu erhaltenden oder neu zu pflanzenden Bäume sind dauerhaft zu pflegen 

und zu erhalten. Abgestorbene Bäume und Sträucher sind nach zu pflanzen. 

Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Als Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft werden zum 

einen die im Gebiet geplanten Ausgleichsflächen, zum anderen die Flächen mit Artenschutz-

maßnahmen festgesetzt.  

Die Ausgleichsfläche 1 südlich der St 2086 wird als Extensivwiese mit einer Reihe von Einzel-

bäumen entwickelt (s. Kapitel 7.5.3). Die Pflege erfolgt als 1- bis 2-schürige Mahd, nicht vor 

dem 15.06. und Abtransport des Mähguts. Dünger und Pflanzenschutzmittel sind nicht zuläs-

sig. 
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Die Artenschutzmaßnahmen umfassen flächig die Bereiche an der östlichen Hangleite (CEF2.4 

und CEF2.5) sowie am westlichen Rand des Geltungsbereichs (CEF2.1 und CEF2.2), die nach-

weislich von Zauneidechsen und anderen Reptilien besiedelt sind. Diese sind als Lebensräume 

zu erhalten und müssen durch die vorgezogene Umsetzung von CEF-Maßnahmen -  ausrei-

chend lange vor Baubeginn, um Wirksamkeit zu gewährleisten - hergestellt und langfristig 

gesichert werden. Sie dienen zusammen mit ergänzenden öffentlichen Grünflächen der Ver-

netzung und Ertüchtigung des Zauneidechsenlebensraumes und sollen somit die Population 

stärken. Weitere Maßnahmen sind außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

(Fl.Nr. 1820) sowie punktuell im Bereich anderer Flächen erforderlich. Nähere Beschreibungen 

der Maßnahmen sind der speziellen, artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 2) zu entneh-

men. 

Artenschutz 

Zur Vermeidung von Verstößen gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des 

§ 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 in Verbindung mit § 5 BNatSchG sind darüber hinaus zahlreiche, in 

der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung dargelegte Vermeidungs- und vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zwingend zu beachten, die textlich im Detail als 

Liste (M-1 bis M-8, sowie CEF1 bis CEF 3) festgesetzt wurden. Dazu gehören: 

 Bauzeitenbeschränkungen hinsichtlich der Fällung von Gehölzen (M-8), dem Rückbau des 

Nebengebäudes der Hofstelle (M-2)und der direkten Eingriffe in randliche Zauneidechsen-

lebensräume (M-4), vor allem bei der Hangquerenden Straßenverbindung und angrenzen-

der Grundstücke,  sowie  

 bauzeitliche Schutz-/Zäunungs- (M-3, M-7) und Vergrämungsmaßnahmen (M-6) für Zau-

neidechsen, aber auch  

 Gestaltungs- und Pflegevorgaben, die langfristig zu sichern sind. Hierzu zählen die Wahl 

geeigneter Leuchtkörper und Reduzierung von Beleuchtung im Rahmen der öffentlichen 

Verkehrsflächen (M-1), die Zauneidechsen-gerechte Gestaltung der Flächen beidseitig der 

Hangquerung (M-5), Sowie die vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen zur Kompensation 

von Fledermaus-Quartieren (CEF-1), von Baumhöhlen-Nistplätzen der Brutvögel (CEF-3) 

sowie die Aufwertung und Neuanlage von Lebensstätten und Vernetzungsstrukturen für 

die Zauneidechse (CEF-2), die auch, wie oben beschrieben, als Fläche zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Artenschutz-Maßnahmen) festgesetzt 

wurden. 

Die Einhaltung der Maßnahmen vor und während der Bauzeit ist durch eine qualifizierte öko-

logische Baubegleitung zu überwachen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit ein qualifiziertes 

Monitoring einzurichten. Diese Maßnahmen obliegen der Umsetzung durch die Gemeinde, be-

treffen aber auch die späteren Privatgrundstücke im Rahmen der Baufeldfreimachung. Die 

Konkretisierung im Rahmen eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes wird dringend empfoh-

len. 

5.3 Hinweise und nachrichtliche Übernahme 

Als Hinweise sind vor allem die verkehrsplanerischen Vorgaben nachrichtlich dargestellt: Die 

Ortsdurchfahrtsgrenze sowie die Bauverbots- und Baubeschränkungszone an der Staats-

straße 2086 im Norden. Außerdem ist der derzeitige Standort des Ortsschildes als Hinweis 

dargestellt, diese wird bei Realisierung der Straßenanbindung auf Antrag der Gemeinde nach 

Osten versetzt werden. 

Daneben umfassen die zeichnerischen Hinweise die vorhandenen und vorgeschlagenen neuen 

Grundstücksgrenzen, evtl. abzubrechende Gebäude sowie die Höhenlinien der Vermessung 

im Bestand und Höhenpunkte an den Baugrenzen (zur Abschätzung möglicher Wandhöhen). 

Außerdem werden die künftigen Baugrundstücke nummeriert, um eine leichtere Ansprache 
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zu ermöglichen. Für die geplante Erschließung werden die ungefähren Auswirkungen hinsicht-

lich der Höhenlage in etwa Aufgezeigt sowie angrenzender Gehölzbestand, dessen Kronen ins 

Gebiet ragen. 

In Textform wird darüber hinaus u. a. auf wasserwirtschaftliche, immissionsschutzrechtliche 

sowie denkmalpflegerische Belange hingewiesen. 

6. Wesentliche Auswirkungen 

Die Ausweisung des Wohngebiets ermöglicht es der Gemeinde, Wohnraum für Einheimische 

zu schaffen und auch, ihre lokale Versorgungsfunktion zu sichern. Die bauliche Entwicklung 

steht im Einklang mit den Vorgaben der Regional- und Landesplanung.  

Durch die Aufstellung des  Bebauungsplanes ergeben sich Auswirkungen auf Naturhaushalt 

und Landschaftsbild, die im Umweltbericht (s. Kapitel 7) erläutert werden. Darin ist auch die 

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 1 a Abs. 3 BauGB behandelt. Für den Eingriff 

in den Naturhaushalt und Landschaftsbild, der mit dem Bebauungsplan entsteht, wird eine 

Ausgleichsfläche von ca. 1,1 ha ermittelt, für die die Ausgleichsmaßnahmen und auch die 

artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen festgesetzt werden. 

6.1 Bodenordnung 

Im Rahmen der Umsetzung ist eine Neuordnung der Flurstücke und Parzellierung der von der 

Gemeinde erworbenen und sonstigen betroffenen Grundstücke entsprechend der geplanten 

Baugrundstücke erforderlich, bevor diese von den neuen Eigentümern erworben werden kön-

nen. Außerdem ist die Umsetzung artenschutzrechtlicher Maßnahmen auf angrenzenden oder 

externen Flächen durch Erwerb, Grundstückstausch, grundbuchrechtliche Sicherung oder 

sonstige Vereinbarungen zu gewährleisten. 

Die im Bestand bereits hergestellte Zufahrt zur Hofstelle wurde bisher nicht eingemessen, so 

dass hierfür ebenfalls noch eine Anpassung der Flurgrenzen erforderlich ist. 

6.2 Bauflächenbilanz 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ergibt sich die folgende Flächenvertei-

lung. 

Tab. 1: Bauflächenbilanz  

Art der Nutzung Fläche in m² 

(gerundet) 

Verteilung in % 

Allgemeines Wohngebiet 18.315 50,5 

dar. private Grünfläche 2.705 7,4 

Verkehrsfläche mit Straßenbegleitgrün 6.477 17,8 

Fläche für Ver- und Entsorgung 61 0,2 

Private Grünfläche (außerhalb WA) 3.715  10,2 

Öffentliche Grünfläche 3.720 10,2 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Natur und Landschaft  
(Ausgleichsfläche, Artenschutz-Maßnahmen)  

4.010 

 

11,1 

Geltungsbereich gesamt 36.315 100 

Geltungsbereich ohne St 2086 34.531  
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7. Umweltbericht 

7.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans „Am Hang“ ist die Schaffung von Wohnbaurecht für 

Einheimische in einem neuen Baugebiet am südöstlichen Ortsrand von Oberbergkirchen. In 

überwiegender Hanglage soll eine Bebauung mit insgesamt 25 Einfamilienhäusern ermöglicht 

werden. 

Daher erstreckt sich der Geltungsbereich über ca. 3,6 ha bisher überwiegend landwirtschaft-

lich genutzter Flächen. Diese werden als Allgemeines Wohngebiet, Verkehrsflächen sowie 

Grünflächen festgesetzt. 

7.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltre-
levanten Ziele und ihre Berücksichtigung 

Wie in Kap. 3.1 erläutert, werden die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung hinsichtlich 

Siedlungsentwicklung, Landschaftsschutz und Erholungseinrichtungen berücksichtigt. Das 

Gebiet berührt das im Regionalplan festgelegte Vorranggebiet Trinkwasserschutz. 

Nach Fachgesetzten ausgewiesene Schutzgebiete oder geschützte Flächen des Naturschutz-, 

Wald- und Wasserrechtes werden nicht berührt. 

7.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließ-
lich der Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter im Bestand erfolgt entsprechend dem Leit-

faden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, (Bayerisches Staatsministerium für 

Landesentwicklung und Umweltfragen, Ergänzte Fassung, 2003), Anhang Teil A -Bewertung 

des Ausgangszustands. Es wird unterschieden in geringe, mittlere oder hohe Bedeutung der 

einzelnen Schutzgüter für Naturhaushalt und Landschaftsbild. 

Bei der Bewertung der Auswirkungen entsprechend dem Leitfaden „Umweltbericht in der Pra-

xis, Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung“ (Oberste Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern, ergänzte Fassung, 2007) wird grundsätzlich zwischen baube-

dingten, anlagebedingten und betriebsgedingten Auswirkungen unterschieden. Hierzu zählen: 

Baubedingt 

- Bodenveränderungen durch Auf- und Abtrag 

- Beseitigung von Vegetationsbeständen 

- Gefährdungen durch Maschinenbetriebsstoffe 

- Störungen durch Emissionen und Bewegungsunruhe aus dem Baubetrieb 

- Mögliche Störung/Tötung von Reptilien, Brutvögeln oder Fledermäusen 

Anlagebedingt 

- Flächeninanspruchnahme und Versiegelung 

- Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes 

- Funktionsverlust und direkte Inanspruchnahme sowie Zerschneidung von Lebensräumen 

und deren Vernetzungskorridoren 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 

- Änderungen des Mikroklimas durch Aufheizung von Gebäude und Belagsflächen 
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Betriebsbedingt 

- Lärmemissionen An-/Abfahrtsverkehr mit ggf. erhöhtem Kollissionsrisiko 

- Störung von Tieren durch Beleuchtung und Lärm 

Für die Bewertung der Beeinträchtigung der Schutzgüter wird unterschieden in geringe, mitt-

lere und hohe Erheblichkeit. 

  Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Gemäß Bodenkarte von Bayern liegen im Planungsgebiet am Hang vorwiegend Braunerden 

aus schluffigem und lehmigem Molassematerial vor, die von Lehm- und Lößlehmdecken über-

zogen sind und gute Erzeugungsbedingungen für die Landwirtschaft bieten. 

Das Gelände weist insgesamt einen Höhenunterschied von ca. 23 m auf und erstreckt sich 

von ca. 459 m ü. NN am südöstlichsten Rand (Ortsstraße) bis auf 482 m ü. NN auf dem 

Höhenrücken (Raiffeisenstraße 16). Während sich die Flächen im Norden nur flach neigen, 

finden sich beidseitig der bestehenden Hofstelle Am Hang 1 deutliche Hanglagen. Die Hofstelle 

liegt etwa 7 bis 10 m unterhalb des nördlichen Teilgebietes, in einer kleinen Verebnung, die 

sich - begleitet von einem Fußweg - als Tälchen im Hang aufwärts in Richtung des bisherigen 

Siedlungsgebiets fortsetzt. Oberhalb bzw. östlich der Hofstelle ist eine steile Hangleite vor-

handen. Durch die lehmigen Bodenschichten und die Hangneigung ist der Untergrund nur 

bedingt versickerungsfähig. Ansonsten weisen diese Braunerden i.d.R. eine hohe Durchläs-

sigkeit, Sorptionskapazität und Erosionsanfälligkeit sowie ein mittleres bis hohes Filtervermö-

gen auf. Detailliertere Angaben zum Bodenaufbau liegen bislang nicht vor, hierfür wurde be-

reits ein Bodengutachten beauftragt. Durch die Lage im Vorranggebiet für Trinkwasserversor-

gung ist die Schutz-, Filter- und Pufferfunktion des Bodens von Bedeutung. 

Im Bereich der bisherigen Hofstelle mit Zufahrt sowie der Zufahrt zum Wasserbehälter ist der 

Boden im Bestand auf ca. 1.360 m² bereits überwiegend versiegelt bzw. liegen für den Un-

terbau kiesige Auffüllungen vor. Dies entspricht einer GRZ im Geltungsbereich von 0,04. Der 

Boden im sonstigen Umgriff liegt überwiegend unter Dauerbewuchs als Gärten oder Grünland, 

sofern er nicht wie Fl.Nr. 125 als Acker genutzt wird. 

Zuordnung zu Kategorie II (mittlere Bedeutung). 

Auswirkungen 

Durch den Bebauungsplan entstehen Neuversiegelungen von bis zu ca. 6.000 m² für künftige 

Wohngebäude, Nebenanlagen und Zufahrten. Zusätzlich werden ca. 3.800 m² für die Erschlie-

ßungsstraßen versiegelt. Dies entspricht einer Gesamt-GRZ inkl. Erschließung von 0,27 im 

geplanten Wohngebiet (3,6 ha), was einer für Wohngebiete durchschnittlichen GRZ ent-

spricht. Gleichzeitig werden ca. 180 m² der ehemaligen Hofstelle entsiegelt und in eine Grün-

fläche (mit Spielplatz) umgewandelt. 

Hinzu kommen baubedingte Bodenveränderungen, die zu temporären Auswirkungen auf die 

Bodenfunktionen führen. Aufgrund der Hanglage besteht dabei Erosionsgefahr. Entlang der 

Hangleite wird zur Reduzierung der Eingriffe die Fahrbahnbreite bereits reduziert. Gleichzeitig 

sind hier jeweils zum Abfangen des Geländes neben den bergseitigen Abgrabungen Stütz-

mauern erforderlich sowie eine Absturzsicherung gegenüber den talseitigen, steil abfallenden 

Aufschüttungen. 

Es ist von einer mittleren Eingriffs-Erheblichkeit auszugehen. 
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 Schutzgut Wasser 

Beschreibung 

Im Planungsgebiet finden sich keinerlei Oberflächengewässer. Überschwemmungsgebiete o-

der wassersensible Bereiche sind im Planungsgebiet im Informationsdienst überschwem-

mungsgefährdeter Gebiete (IÜG des LfU) nicht dargestellt und aufgrund der topographischen 

Situation am Hang nicht zu erwarten.  

Daten zu Grundwasserflurabständen liegen derzeit noch nicht vor, aufgrund der naturräumli-

chen Gegebenheiten (Lage am Hügel) ist jedoch von einem vergleichsweise hohen Grundwas-

serflurabstand auszugehen. Das Planungsgebiet ist im Regionalplan als Vorranggebiet für 

Trinkwasserversorgung ausgewiesen. Trinkwasserschutzgebiete sind hier jedoch nicht fest-

gesetzt oder geplant. Ggf. ist am Hang mit Schichtwasseraustritten zu rechnen. 

Zuordnung zu Kategorie I (geringe Bedeutung). 

Auswirkungen 

Durch die Versiegelung wird die natürliche Versickerung beeinträchtigt und es entstehen ge-

ringfügig erhöhte Abflussmengen. Die Möglichkeit der Versickerung des Oberflächenwassers 

auf den Grundstücken ist im Zuge der weiteren Bebauungsplanung zu untersuchen. Da Ein-

schränkungen aufgrund der Bodeneigenschaften und der Hanglage erwartet werden, ist vo-

raussichtlich die Anlage eines Rückhaltebeckens mit Versickerung und gedrosselter Ableitung 

erforderlich. Die Grundwasserneubildungsrate insgesamt wird dadurch jedoch voraussichtlich 

nicht erheblich beeinträchtigt. 

Das geplante Wohngebiet liegt im regionalplanerischen Vorranggebiet Trinkwasser. In diesen 

„wasserwirtschaftlichen Vorranggebieten soll dem Schutz des Grundwassers Vorrang vor an-

deren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen eingeräumt werden. Nutzungen, die mit 

dem Schutz des Grundwassers nicht vereinbar sind, sind ausgeschlossen“ (RP 18, IV 2.2; s. 

Kap. 3.1). Ob und welche Gefährdungen im konkreten Einzelfall zu erwarten sind, ist von der 

Fachbehörde zu prüfen. Da das geplante Wohngebiet nicht in das Grundwasser eingreift und 

keinen raumbedeutsamen Eingriff darstellt, wird i.d.R. kein erhöhtes Risiko zur Grundwasser-

gefährdung hervorgerufen. Hier ist berücksichtigt, dass in einem Wohngebiet kein Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen in größerem Umfang zu erwarten ist. Voraussetzung ist zu-

sätzlich der Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung. Das Vorranggebiet steht daher 

der Planung nicht ausschließend entgegen 

In Oberflächengewässer und das Grundwasser sowie festgesetzte Trinkwasserschutz- und 

Überschwemmungsgebiete wird nicht eingegriffen. 

Es ist von einer geringen Eingriffs-Erheblichkeit auszugehen. 

 Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung 

Das Klima hat im Klimabezirk Niederbayerisches Hügelland (trotz der Lage in Oberbayern) 

bereits deutlich kontinentalen Charakter. Den häufig strengen Wintern mit mehrmals unter-

brochener Schneedecke stehen mäßig heiße, gewitterreiche Sommer gegenüber. Die lang-

jährigen Mittelwerte der Lufttemperatur bewegen sich um 7,5°C. Die mittleren Jahresnieder-

schläge liegen bei 700 - 800 mm. Typisch für die Verteilung der Niederschläge sind lang 

anhaltende Dauerregen und dem kontinentalen Charakter des Klimas entsprechende nieder-

schlagsarme Wintermonate. Der Wind weht im Wesentlichen von (Nord-)Westen, Südwesten, 

Süden, nur selten von Osten. 

Die landwirtschaftliche Feldflur des Planungsgebiets gehört zu den Kaltluftentstehungsgebie-

ten am Übergang zur gut durchlüfteten, freien Landschaft. Die südexponierten Hanglagen 

sowie die Kuppenlagen des nördlichen Planungsgebiets sind gegenüber der Umgebung etwas 
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wärmebegünstigter. Ausgeprägte Luftaustauschbahnen existieren im Planungsumgriff jedoch 

nicht. Infolge der Kleinflächigkeit der bestehenden Bebauung sind derzeit keine größeren Auf-

heizungen etc. im Mikroklima zu verzeichnen. 

Zuordnung zu Kategorie I (geringe Bedeutung). 

Auswirkungen 

Mit der geplanten Versiegelung von Teilflächen des Gebiets wird das Mikroklima verändert. 

Allerdings kann diese leichte Aufheizung weitgehend durch geeignete grünordnerische Maß-

nahmen ausgeglichen werden, hierzu zählen auch die Festsetzung zu Baumpflanzungen und 

Grünflächen. Zwischen Teilen des Baugebiets bleiben kleinere Grünachsen erhalten, die auch 

der Durchlüftung des Gebietes dienen werden. 

Es ist von einer geringen Eingriffs-Erheblichkeit auszugehen. 

 Schutzgut Vegetation 

Beschreibung 

Die Flächen im Geltungsbereich werden derzeit im Norden angrenzend an den Wasserbehälter 

(mit umgebender Rasenfläche) als Ackerfläche genutzt. Oberhalb der Hangleite findet sich 

mäßig extensives Grünland sowie im übrigen Bereich mehr oder weniger intensiv als Weide 

genutztes Grünland. Der westliche Geltungsbereich weist dabei ebenso einen vergleichsweise 

artenreichen Grünlandbestand auf.  

Im Westen grenzt an den Geltungsbereich ein Feldgehölz aus Pappeln, Eschen, Eichen und 

anderen Laubbäumen, indem allerdings infolge von Beweidung kaum eine Strauchschicht aus-

gebildet ist. Im Nordwesten des Geltungsbereichs befinden sich ein jung gepflanzter Obstgar-

ten sowie weitere Obstbäume oberhalb der Hofstelle. Daran angrenzend ist die Hangleite von 

Ruderal- und Altgrasfluren, Strauchbestand sowie einigen stattlichen Walnuss-Bäumen und 

Eichen bewachsen. Die Altgrasfluren zeigen bereits eine Verbuschungs-Tendenz. 

 

Im Rahmen der Bestandserhebung wurde der Vegetations- und Baumbestand im Frühjahr 

2013 und 2014 vor Ort aufgenommen. Die Eichen und Walnüsse als markanteste Gehölze an 

der östlichen Hangkante erreichen teilweise Stammumfänge von über 200 cm bzw. bei mehr-

stämmiger Ausbildung von jeweils 120 cm. Daneben finden sich teilweise junge Obstgehölze 

als Nachpflanzung im nordwestlichen Bereich sowie sonstige überwiegend heimische Gehölz- 

und Strauchgruppen bzw. Heckenpflanzungen (mit Schlehe, Weißdorn, Liguster, Wild-Apfel, 

Wasser-Schneeball, Rosen, Hartriegel usw.).  

  

Abb. 7: Blick auf westlichen Planungsbereich mit 
Grünland, Obstbäumen und Baumbestand am linken 

Bildrand (außerhalb der Wohnbaufläche) 

Abb. 8: östlicher Planungsbereich mit Hangleite, 
Grünland und Baumbestand 
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Für die landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen erfolgt eine Zuordnung zu Kategorie I 

(geringe Bedeutung), für die Gehölzstrukturen, artenreichen Grünlandbereiche oder struktur-

reichen Gärten und Obstbestände zu Kategorie II (mittlere Bedeutung).  Der Komplex der 

mageren Grasfluren der Hangleite mit Gehölzstrukturen ist aufgrund des Biotopwertes und 

der artenschutzfachlichen Bedeutung sogar Kategorie II bis III zuzuordnen (s. 7.5.2). 

Auswirkungen 

Für die geplanten Verkehrsflächen und Gebäude werden überwiegend landwirtschaftliche Flä-

chen in Anspruch genommen. Eine Vielzahl schutzwürdiger Gehölze sowie extensiver Säume 

kann durch die Festsetzung der steilen Ranken als öffentliche Grünflächen gesichert werden. 

Zudem dient die dargestellte Grünfläche am neuen Siedlungsrand dazu, eine wirksame Ein-

grünung des Ortsrandes durch Neupflanzungen zu gewährleisten. Bauzeitlich zusätzlich be-

anspruchte Flächen werden im Anschluss wieder begrünt. 

Für die hangquerende Straßenverbindung ist die Fällung des westlichen, großen 3-stämmigen 

Walnuss-Baumes erforderlich, der östliche sowie weitere Eichen im Osten können dagegen 

erhalten werden. Von der Bebauungsplanaufstellung ist somit nur wenig älterer Baumbestand 

(Walnuss, Obstbäume), jedoch einige kleinere Gehölze um die bzw. nördlich der Hofstelle 

betroffen. Für die Angleichung der angrenzenden Böschungen sind geringfügige Eingriffe in 

die ruderalen Gras- und Krautfluren der Hangkante zu erwarten. 

Es ist von einer geringen bis mittleren Eingriffs-Erheblichkeit auszugehen. 

 Schutzgut Fauna 

Die beschriebenen alten Eichen und Waldnüsse wie auch die älteren Obstbäume um die bis-

herige Hofstelle weisen besondere Habitatstrukturen wie Baumhöhlen oder abstehende Rin-

den auf und können damit Bedeutung als Lebensräume für europarechtlich geschützte Vögel 

und Fledermäuse besitzen. 

Die wärmeexponierten, strukturreichen Säume der Hangkante bieten insbesondere in den 

weniger verbrachten Teilen und entlang von Grenzlinienstrukturen wie Gehölzrändern und 

offenen Bodenstellen Lebensräume für Reptilien. Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung wird 

eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, die beiliegt (s. Anlage 2). Für diese 

wurden im Frühjahr und Sommer 2014 vor Ort Kartierungen von Strukturen und Arten vor-

genommen. Dabei wurden Zauneidechsen und Blindschleichen nachgewiesen. Vorkommen 

von Schlingnattern konnten trotz häufiger Begehungen nicht dokumentiert werden.  

Die Fundorte der Zauneidechse lagen überwiegend in randlichen Bereichen des Geltungsbe-

reichs, zum einen im Bereich der Säume am westlichen Rand, zum anderen im östlichen 

Hangbereich. Hierbei handelt es sich gemäß saP um einen sehr kleinen Bestand, der gegen-

über Verschlechterungen der Habitatbedingungen möglicherweise sehr empfindlich reagiert. 

Durch die fortschreitende Sukzession im Gebiet können geeignete Eiablage- oder Sonnplätze 

mittelfristig einen Mangelfaktor darstellen. Die Blindschleiche, eine gem. BNatSchG besonders 

geschützte, jedoch nicht saP-relevante Art, wurde im Gebiet an zahlreichen Stellen entlang 

der oberen Hangleite sowie im Südwesten entlang der Säume und Ranken nachgewiesen. 

Fledermäuse nutzen das Gebiet gemäß Fledermausuntersuchung (s. Anlage 2 und 3) als Jagd- 

und Verbundhabitat entlang der Gehölzstrukturen. Im Nebengebäude der Hofstelle existieren 

lediglich unregelmäßig genutzte Einzelquartiere. Die hohe Aktivität im Gebiet lässt jedoch auf 

einen Quartierstandort in der näheren Umgebung, jedoch außerhalb des Geltungsbereichs, 

schließen. 

Im Rahmen der Bestandserfassung konnten darüber hinaus 34 Vogelarten nachgewiesen wer-

den, wovon 24 Arten wahrscheinlich im unmittelbaren Umfeld brüten. Zu den wertgebenden 

Arten zählen hier insbesondere Goldammer, Neuntöter, Klappergrasmücke, Feldsperling, 

Dohle und Grünspecht. Nähere Informationen sind auch hier der saP zu entnehmen. 
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Aufgrund der Habitatausstattung der Flächen im Umfeld ist darüber hinaus nicht mit dem 

Vorkommen weiterer europarechtlich geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

oder der Vogelschutzrichtlinie sowie nach Bundesrecht besonders oder streng geschützter 

Tierarten zu rechnen. 

Die artenschutzfachlich teilweise relevanten Gehölzstrukturen, artenreiche Grünlandbereiche 

und kleinen Saumstrukturen ergeben eine Einstufung in Kategorie II (mittlere Bedeutung). 

Die Bereiche der Hangleite im Osten und sowie Flächen im Südwesten sind aufgrund der 

Bedeutung als Zauneidechsenlebensraum sogar Kategorie III zuzuordnen (s. 7.5.2). 

Auswirkungen 

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 2) sind durch die geplante 

Bauentwicklung folgende Auswirkungen auf die Tierwelt zu befürchten: 

Für die hangquerende Straßenverbindung ist die Fällung des westlichen, großen 3-stämmigen 

Walnuss-Baumes erforderlich, der östliche, der für den Artenschutz von größerer Bedeutung 

ist, sowie weitere Eichen im Osten können dagegen erhalten werden. 

Durch die Flächeninanspruchnahme werden randlich im Westen nahe des Feldgehölzes sowie 

im Osten unterhalb der Steilböschung der Hangleite Teile von Zauneidechsen- und Reptilien-

Habitaten beansprucht und Vernetzungskorridore eingeengt. Außerdem entstehen Beein-

trächtigungen durch die Zerschneidung des Vernetzungskorridors entlang der Hangleite durch 

die geplante hangquerende Erschließungsstraße.  

Durch Sicherung eines Pufferstreifens im Westen (CEF2.1) bzw. großer Bereiche der Hangleite 

als Grünflächen bzw. Flächen für Artenschutzmaßnahmen (CEF2.4 und CEF2.5) wurden die 

Auswirkungen z.B. für Zauneidechsen und Blindschleichen jedoch bereits reduziert. Zusätzlich 

wurde durch die Neuanlage bzw. Ertüchtigung des südwestlichen Rankens (CEF 2.2) und dem 

geplanten 3,0 m breiten öffentlichen Grünstreifen im Südosten (CEF2.3) ein zusätzlicher Ver-

netzungskorridor zur durch die Straße beeinträchtigten bzw. dann nur noch eingeschränkt 

durchlässigen Hangleite geschaffen. 

Bauzeitliche Auswirkungen auf Reptilien, aber auch Fledermäuse und Brutvögel können eben-

falls durch die Festlegung von Bauzeitenregelungen und begleitenden Schutzmaßnahmen wei-

testgehend verringert werden.  

Alle artenschutzfachlich erforderlichen Maßnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt, im 

Kapitel 7.5.1aufgeführt und werden in der saP (Anlage 1) umfassend erläutert. Zusätzlich 

sind die erwähnten CEF2-Maßnahmen zur Aufwertung von Lebensstätten und Vernetzungs-

strukturen der Zauneidechse, sowie eine Kompensation von Quartieren und Nistplätzen von 

Fledermäusen und Brutvögeln (CEF1 und CEF3) vorgesehen, um Gefährdungen der genann-

ten Tierarten zu vermeiden.  

Im Rahmen dieser Aufwertung der Lebensräume für die Zauneidechse sind auch die Ansprü-

che für die Blindschleiche zu berücksichtigen, um Beeinträchtigungen der Population zu ver-

meiden. 

Gemäß vorliegendem Vorabzug der saP sind die artenschutzrechtlichen Auswirkungen bei 

Verwirklichung der Planung insgesamt durch Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen handhab-

bar, so dass keine Verbotstatbestände gemäß 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

eintreten werden. 

Durch Vermeidung von Gehölzfällungen in der Vogelbrutzeit werden die Auswirkungen auf 

Brutvögel weitgehend reduziert. Baubedingte Lärmemissionen können zu geringfügigen Stö-

rungen von Tieren führen. Bedeutsame Lebensräume sowie Verbundachsen werden ebenso 

wenig berührt wie Schutzgebiete nach BNatSchG oder gesetzlich geschützte Biotope. 

Es ist von einer mittleren Eingriffs-Erheblichkeit auszugehen. 
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 Schutzgut Landschaft 

Beschreibung 

Das Landschaftsbild in der Gemeinde Oberbergkirchen wird durch die stark gegliederte Hü-

gellandschaft geprägt. Der Hauptort liegt auf einer langgezogenen Geländekuppe, die viele 

Blickbeziehungen ermöglicht. Die landwirtschaftliche Feldflur wird von zahlreichen Bachläufen 

durchzogen und von kleineren bis mittleren Waldflächen gegliedert.  

Das Landschaftsbild im Planungsgebiet am südöstlichen Ortsrand wird daher wesentlich durch 

die Hanglage sowie die größeren Gehölzstrukturen bestimmt. Von der St 2354 im Südosten 

aus prägen die Grünflächen der Hänge das Bild, allerdings ist das Planungsgebiet hier nur in 

einem kurzen Abschnitt zwischen zwei Waldflächen einsehbar. Neben den Gehölzstrukturen 

und Ranken sind im Planungsgebiet keine besonders strukturierten Lebensräume mit Bedeu-

tung für das Landschaftsbild vorhanden. Über den vorgelagerten Hofstellen sowie der örtli-

chen Bebauung stellt die Kirche den übergeordneten Sichtbezugspunkt dar. Bereits die be-

stehenden Gebäude im Ostteil Oberbergkirchens ragen überwiegend über die Hügelkuppe 

hinaus. 

Zuordnung zu Kategorie II bis III (mittlere bis hohe Bedeutung). 

 

Abb. 9: Blick von Südosten, von der St 2354 auf Oberbergkirchen, Hofstelle Am Hang 1 in Bildmitte 

Auswirkungen 

Die Planung ermöglicht eine deutliche Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes im Süd-

osten, da der vorhandene Siedlungsrand über die Kuppenlage hinaus auf die Hänge erweitert 

wird. Die geplanten Gebäude werden westlich der Hofstellen den Hang überziehen. Östlich 

der Hofstelle werden sie nur am Hangfuß und auf der Kuppe situiert, die steile Leite sowie 

nach Änderung des Plankonzepts auch die Fl.Nr. 128 bleibt hier frei von Bebauung. Die Aus-

wirkungen werden durch bestehende zu erhaltende sowie geplante Gehölze und Gestaltungs-

maßnahmen am Ortsrand zwar reduziert, jedoch wird das Bild nachhaltig verändert. Aller-

dings gehört der südöstliche Ortsrand nicht zur vorrangig einsehbaren Ortskulisse, die beson-

ders durch den Blick auf die Kirche geprägt wird. Dieser wird infolge der geplanten Bebauung 

nicht wesentlich beeinträchtigt. Durch die im Rahmen der Bebauungsplanung getroffenen 

Festsetzungen zur möglichen Gebäudeposition, maximal zulässigen Wandhöhe, Zulässigkeit 

von Garagen und Nebengebäuden sowie Gestaltung der Baukörper werden die Auswirkungen 

reduziert. Eine angepasste Gestaltung des Baugebiets ist dabei ein wichtiges Planungsziel der 

Gemeinde. 

Die Sicherung der Hangleite und ihrer Gehölze als Grünfläche, die von Bebauung freizu-

halten ist, ist zentrales Ziel der Planung. Diese stößt allerdings dort an ihre Grenzen, wo durch 

die hangquerende Erschließungsstraße stärkere Eingriffe erforderlich werden. Durch ein frü-

hes Absenken und Einschneiden in die Oberkante des Steilhanges und Situierung etwas ab-
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gerückt von der östlichen Kuppe können die sichtbaren Eingriffe in das Landschaftsbild maß-

geblich verringert werden. Allerdings kann auch hierbei nur einer der beiden prägenden Laub-

bäume gesichert werden. 

Um eine landschaftliche Einbindung des geplanten Wohngebiets zu ermöglichen und die durch 

die Bauentwicklung bedingten Eingriffe in die Landschaft und das Ortsbild etwas abzumildern, 

wird eine Eingrünung des neuen Siedlungsrandes nach Osten und insbesondere nach Süden 

festgesetzt. Diese privaten Grünflächen verfügen über eine ausreichende Breite von (3 m bis 

besser) 5 m, und sind in Gruppen zu bepflanzen, um gleichzeitig Sichtbezüge zwischen Ort 

und Landschaft zu ermöglichen. Dazwischen können sich extensive Säume entwickeln. Ein 

Teil des südlichen Ortsrandes wird von einem Fußweg begleitet, der den Ortsrand hier erleb-

bar macht. 

Es ist von einer mittleren Eingriffserheblichkeit auszugehen. 

 Schutzgut Mensch 

Immissionen 

Beschreibung 

Im Planungsumfeld bestehen im nördlichen Bereich Vorbelastungen durch die verkehrlichen 

Emissionen entlang der St 2086. Eine gewerbliche Nutzung findet nicht statt. Im Übrigen tritt 

in der Umgebung vorrangig Anliegerverkehr auf. 

Auswirkungen 

Durch das neue Wohngebiet wird sich der Ziel- und Quellverkehr im Gebiet und den angren-

zenden Bereichen geringfügig erhöhen. Eine nennenswerte Erhöhung von Immissionen an-

grenzender Wohngebiete ist nicht zu befürchten. 

Im Bereich der nördlichsten Baugrundstücke sind Immissionen im geplanten Gebiet durch die 

Staatsstraße 2086 zu erwarten: Eine Lärmberechnung hat ergeben, das an den nächsten 

Immissionsorten des allgemeinen Wohngebietes von Beurteilungspegeln von 58,9 dB(A) tags 

und 51,3 dB(A) nachts auszugehen ist. Dies entspricht einer Überschreitung der schalltech-

nischen Orientierungswerte nach DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau"  um 3,9 dB(A) tags 

und 6,3 dB(A) nachts. Die Überschreitungen können jedoch von Seiten des Immissionsschut-

zes ohne aktive Schallschutzmaßnahmen (wie Lärmschutzwälle oder –wände) toleriert wer-

den, da die Grenzwerte der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) dennoch eingehalten werden. Al-

lerdings werden als passive Lärmschutzmaßnahmen an den betroffenen Gebäuden eine ent-

sprechende Grundrissgestaltung bzw. vorgelagerte Wintergärten oder Belüftungseinrichtun-

gen festgesetzt.  

Baubedingte Lärmemissionen und Erschütterungen sind nur temporär zu verzeichnen. 

Es ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

Erholung 

Beschreibung 

Die landschaftliche Qualität in der Gemeinde Oberbergkirchen ermöglicht ein Natur- und 

Landschaftserlebnis, das der Erholung der Bevölkerung dient. Das Gemeindegebiet wird von 

zahlreichen Wirtschaftswegen durchzogen, die auch als Wander- und Radwege genutzt wer-

den. Beschilderte Wanderwegrouten finden sich vom Hauptort ausgehend.  

Bisher wird das Planungsgebiet entlang des Tälchens Richtung Hofstelle lediglich von einem 

kaum genutzten Fußweg gequert, der unterhalb der Hofstelle in den asphaltierten landwirt-

schaftlichen Weg mündet. Teilweise hoher Altgrasbestand zeugt jedoch nicht von einer hohen 

Nutzungsfrequenz, auch wenn der Ortsrand hier reizvolle Sichtbezüge zwischen Ort und freier 
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Landschaft bietet. Der nördliche Geltungsbereich ist zwar über Fußwegeverbindungen zu-

gänglich, diese enden jedoch bisher am westlichen bzw. nördlichen Gebietsrand. 

Zuordnung zu Kategorie I bis II (geringe bis mittlere Bedeutung). 

Auswirkungen 

Bestehende Wegebeziehungen und Grünstrukturen werden im Rahmen der Planung aufge-

griffen und weiterentwickelt oder neu angelegt und somit der Raum erlebbarer. Die bisherige 

Zufahrt zur Hofstelle wird teilweise als Fußweg am Ortsrand erhalten, der Ausblicke in die 

Feldflur ermöglicht. Ein Spielplatz wird bisherigen und neuen Bewohnern zur Verfügung ste-

hen. Somit verbessert sich die Naherholungsfunktion für die Bevölkerung, obgleich das Land-

schaftsbild durch das Wohngebiet wesentlich verändert wird. 

Insgesamt wird das neue Baugebiet daher keine erheblichen, teilweise sogar positive Auswir-

kungen auf die Erholungsfunktion haben. Es ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Planungsgebiet sind mit Ausnahme des erforderlichen Abrisses von Nebengebäuden der 

bestehenden Hofstelle und Straßen keine Kultur- oder sonstigen Sachgüter bekannt, deren 

Bestand durch die Planung beeinträchtigt werden könnte. Bau- und Bodendenkmäler sind im 

Änderungsbereich nicht dokumentiert. Durch das geplante Wohngebiet gehen landwirtschaft-

liche Nutzflächen in mäßigem Umfang verloren. 

Es ist von einer geringen Eingriffs-Erheblichkeit auszugehen.  

 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Im Zusammenhang mit der Überbauung und Befestigung von Flächen ergeben sich nur im 

geringen Maße negative Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Boden (Substrat), 

Wasserhaushalt und mikroklimatische Zusammenhänge sowie der Tier- und Pflanzenwelt. 

Diese lassen sich durch geeignete Maßnahmen ausgleichen. 

Wechselwirkungen von Landschaftsbild und Erholung wurden bereits berücksichtigt. 

 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

Durch die Nutzungsänderung ist mit Eingriffen von mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und 

Landschaftsbild zu rechnen, die sich insbesondere in den landschaftlichen Auswirkungen so-

wie Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Vegetation und Fauna zu begründen. Die Aus-

wirkungen der Festsetzungen als Wohngebiet auf die Schutzgüter lassen sich im Allgemeinen 

tabellarisch wie folgt zusammenfassen: 
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Tab. 1: Umweltauswirkungen  

Schutzgut Baubedingte 
Auswirkung 

Anlagebedingte 
Auswirkung 

Betriebsbedingte 
Auswirkung 

Ergebnis 

Boden hoch mittel gering mittel 

Wasser gering gering gering gering 

Klima/Luft gering gering gering gering 

Vegetation  mittel mittel gering gering bis 
mittel 

Fauna hoch mittel mittel mittel 

Landschaftsbild hoch mittel gering mittel 

Mensch (Erholung) mittel gering gering  gering 

Mensch (Lärmimmission) mittel gering gering gering 

Kultur- und Sachgüter gering gering gering gering 

Gesamt mittlere Erheblichkeit 

7.4 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“) 

Bei Nichtdurchführung der Wohngebietsplanung könnte die Gemeinde in den nächsten Jahren 

aufgrund des Mangels an Alternativen kaum Bauplätze für Einheimische anbieten, so dass mit 

einem verstärkten Wegzug gerade junger Familien zu rechnen wäre. 

Der Bereich bliebe dann planungsrechtlich weiter Außenbereich und würde vorwiegend der 

landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Gartennutzung unterliegen. 

7.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Die negativen Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter können reduziert werden. Ein 

Großteil dieser Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wurden von Beginn an bei der 

Planung berücksichtigt. Hierzu werden folgende Festsetzungen und Hinweise getroffen: 

Schutzgut Boden und Wasser 

 Begrenzung von überbaubarer Grundfläche für Haupt- und Nebengebäude 

 Verzicht auf Bebauung der Fl.Nr. 128, 131/5 und /6 

 Reduzierung der Versiegelung durch Sicherung von Grünflächen 

 Reduzierung des Flächenverbrauchs für hangquerende Straßenverbindung 

 Verwendung sickerfähiger Beläge für Stellplätze und Garagenzufahrten 

 Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Baugebiet bzw. nur gedrosselte 

Ableitung 

Schutzgut Vegetation, Landschaftsbild und Lufthygiene 

 Orientierung der Gebäudestellung am Hang, maßvolle Baukörperdimensionen und ländli-
che Gestaltungsvorgaben 

 Regelung von Garagen und Nebengebäuden zur Sicherung von Sichtbezügen  

 Begrenzung von Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Stützmauern auf das erforderli-
che Maß 

 Schaffung von privaten und öffentlichen Grünflächen am neuen Ortsrand 

 Sicherung von Grünflächen zum Erhalt der Hangkante sowie markanter, die Siedlung prä-
gender Bäume  
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 Neupflanzung von Gehölzen zur landschaftlichen Einbindung am Ortsrand und Durchgrü-
nung 

 Bauzeitlicher Schutz von Gehölzen durch Bauzäune außerhalb des Kronen-/Wurzelraums 

bzw. entsprechende Schutzmaßnahmen bei Heranrücken (Handgrabung, etc.) 

Schutzgut Tiere (s. auch M-1 bis M-8, CEF1 bis CEF 3 der saP) 

 Vorgezogene und umfangreiche Aufwertung und Neuanlage von Zauneidechsenlebens-
stätten am Rande des Baugebietes und auf externen Flächen 

 Vorgezogene Kompensation von Fledermaus-Quartieren und Baumhöhlen-Nistplätzen 
durch Anbringen von entsprechenden Nistkästen 

 Reduzierung nächtlicher Beleuchtung und Verwendung insektenschonender Leuchtmittel 

im Bereich öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen 

 Rückbau Nebengebäude der Hofstelle nur im Winterhalbjahr (Anf. Oktober bis Anf. März) 

 Beschränkung des Fällzeitraums für Gehölze (außerhalb der Vogelbrutzeit), d.h. Durch-
führung nur im Winterhalbjahr von Anfang Oktober bis Ende Februar  

 Beschränkung der Bauzeit im Bereich der Hangleite auf August oder Mitte März bis Mitte 

April zum Schutz der Zauneidechsen (Fluchtmöglichkeit während dieser Aktivitätszeit-
räume) 

 Vergrämung der Zauneidechsen und Blindschleichen im Bereich der östlichen Hangleite 

und am westlichen Rand unmittelbar vor Baubeginn und Aufstellung Schutzzäune zur Ver-
meidung von Rückwandern in die Baustelle 

 Sicherung umfangreichen Lebensstätten für die Zauneidechse im Osten der Hangleite so-
wie mindestens 5m breiter Extensivierungsstreifen für Artenschutzmaßnahmen im Westen   

 langfristiger Schutz und Ertüchtigung besiedelter Zauneidechsenhabitate und ihrer Ver-
netzungskorridore auch am südlichen Rand des Baugebietes 

 angepasste Straßenrandgestaltung der hangquerenden Verbindung ohne Gehwegkante 

und Herstellung befestigter Böschung nur aus Wasserbausteinen mit loser Fuge 

 Eingriffsermittlung 

Die Ermittlung des Umfangs erfolgt entsprechend dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“.  

Tab. 2: Bedeutung des Planungsgebiets „Am Hang“ für Naturhaushalt und Landschaftsbild  

Schutzgut Bedeutung im  
Planungsgebiet  

Boden mittel 

Wasser gering  

Klima/Luft gering 

Vegetation (gering bis) mittel (bis hoch) 

Fauna mittel bis hoch  

Landschaftsbild mittel bis hoch 

Erholung/Mensch gering bis mittel 

Kultur- und Sachgüter gering 

Gesamtbedeutung für  
Naturhaushalt und Landschaftsbild 

mittel 

 

Aus der im Rahmen der Bestandsbeschreibung durchgeführten Einstufung der Schutzgüter 

hinsichtlich ihrer Bedeutung im Planungsgebiet ergibt sich insgesamt für den Geltungsbereich 

eine Gesamt-Einstufung in Kategorie II als Gebiet mittlerer Bedeutung für Naturhaus-
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halt und Landschaftsbild. Im Rahmen der Eingriffsbilanzierung wurde aufgrund des unter-

schiedlichen Ausgangszustandes eine detailliertere Unterteilung des Planungsgebiets wie folgt 

vorgenommen: 

Tab. 3: Bedeutung der Teilflächen im Bestand  

Bedeutung für Naturhaushalt  
und Landschaftsbild 

Nutzung/Vegetationsbestand 

Kategorie I, Unterer Wert Versiegelte Flächen  
(Verkehrsflächen und Bebauung) 

Kategorie I, Oberer Wert Acker, Intensivgrünland, intensiv gepflegte Grünflächen 
und strukturarme Gärten, junge Obstbaumkulturen 

Kategorie II, Unterer Wert Siedlungsgehölze heimischer Arten, jüngere Hecken, 
strukturreiche Gärten, mäßig extensives Grünland, Ru-
deral- und Brachflächen (> 5 Jahre) 

Kategorie II, Oberer Wert Artenreiches oder Extensivgrünland, Obstwiesen (bis 30 
Jahre), Baumgruppen, ältere Hecken 

Kategorie III, Unterer Wert wärmeliebende Säume, Obstwiesen (über 30 Jahre), Vor-

kommen von Arten der Roten Listen 

 

Der Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad fällt für das Wohngebiet mit einer zu erwartenden 

Gesamt-GRZ von ca. 0,27 unter Typ B der Eingriffsschwere, so dass der Gesamt-Kompensa-

tionsfaktor gemäß Leitfaden für Kategorie I im Bereich 0,3 bis 0,6, für Kategorie II im Bereich 

0,5 bis 0,8 liegt. Die hangquerende Straßenverbindung ist, sofern sie nicht dem Wohngebiet 

zuzurechnen ist, dagegen mit nahezu vollständiger Versiegelung Typ A zuzuordnen. Die 

Hangleite wurde in Kategorie II bis III eingestuft, hier sind grundsätzlich Faktoren von 0,8 

bis 3,0 denkbar. Die umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen der Planungsopti-

mierung und Sicherung von Grünflächen sowie die ausführlich festgesetzten artenschutzfach-

lichen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen lassen den Faktor von 1,0 als angemessen erschei-

nen.  

Die Kompensationsfaktoren werden in Abhängigkeit von den tatsächlichen Eingriffen (insbe-

sondere auch hinsichtlich des Artenschutzes) sowie den festgesetzten Vermeidungsmaßnah-

men wie folgt bestimmt und der Ausgleichsbedarf errechnet: 

Tab. 4: Eingriffsbilanz 

Eingriff, Bedeutung des 

Bestands 

Fläche 

[m²] 

Ausgleichs-

faktor 

Ausgleichs-

bedarf 
[m²] 

Begründung 

nicht ausgleichspflichtiger 
Eingriff durch WA,  
da bereits versiegelt 

1.365 0,0 0,0 vorhandene Hofstelle mit 
Nebengebäuden, Zufahrt 
Wasserbehälter 

Eingriff durch WA,  
Kategorie I oben 

8.845 0,3/0,4 3.131,0 0,3 nur für Acker 

Eingriff durch WA,  
Kategorie II unten 

7.220 0,5/0,6 3705,5 0,5 für mäßig extensives 
Grünland und mäßig struk-
turreiche Gärten, sonst 0,6 

Eingriff durch WA,  
Kategorie II oben 

5.625 0,7 3.37,5  

Eingriff durch Straße, 

Kategorie II bis III  

235 1,0 235  

Rückbau Versiegelung in 

gepl. Grünfläche 

190 -1,0 -190,0  

Eingriffsfläche gesamt 23.480    

Ausgleichsbedarf gesamt:     10.819,0  
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Bei einer zugrunde liegenden Wohngebietsfläche inkl. künftiger Erschließung von ca. 

23.480 m² (exklusive öffentliche Grünflächen) entsteht somit ein bau- bzw. naturschutz-

rechtlicher Ausgleichsbedarf von ca. 10.820 m². 

 Ausgleichsmaßnahmen 

Die Ausgleichsflächen werden auf geeigneten, aufwertbaren Flächen nachgewiesen. Da im 

Gebiet hierfür nur wenig geeignete Flächen zur Verfügung stehen (die freizuhaltende 

Hangleite verfügt bereits über wertvolle Biotopstrukturen), liegen diese überwiegend extern, 

außerhalb des Geltungsbereiches. 

Tab. 5: Ausgleichsbilanz 

Nr.  Ausgleichsflächen Fläche  

[m²] 

Aufwertungs-

faktor 

anrechenbare 

Ausgleichs-
fläche  [m²] 

A1 Extensivwiese mit 

Laubbäumen  

Fl.Nr. 125/1T und 

125 T, Gem. Ober-
bergkirchen 

780 0,5 390 

A2/ CEF2.6 mit CEF-Maßnahmen  Fl.Nr. 1820, Gem. 

Oberbergkirchen 

1.905 1,0 1.905 

A3  
(Ökokonto) 

Feuchtwiese, Ufer- und 
Gehölzsaum (seit 2004) 

1839/3, Gem. Ober-
bergkirchen 

3.410 1,3 4.433 

A4  
(Ökokonto) 

Feuchtwiese, Ufer- und 
Gehölzsaum (seit 2004) 

1839/4 T, Gem. 
Oberbergkirchen 

1.020 1,3 1.326 

A5  
(Ökokonto) 

Feuchtwiese & Ufer-
saum (seit 2008) 

1695 T, 1699 T, 
Gem. Irl 

2.080 1,2 2.392 

CEF2.1 Puffer Westen Fl. Nr. 120 T 380 0,0 0,0 

CEF2.2 Ranken Südwesten Fl.Nr. 118 T, 119 T,  645 0,0 0,0 

CEF 2.3 Korridor Südost Fl.Nr. 1624 T, 119 T 375 1,0 375,0 

CEF2.4 Hangleite Ost Fl.Nr. 122 T, 123 T 1.435 0,0 0,0 

CEF2.5 Hang Ranken Osten Fl.Nr. 124 T, 1627 T 770 0,0 0,0 

  

Ausgleichsfläche gesamt 

  

12.800 

  

10.821 

 

Als Ausgleichsmaßnahme 1 wird im Norden zwischen Wohngebiet und Staatsstraße auf ca. 

780 m² aus dem Ackerstreifen und der bislang intensiv gepflegten Grünfläche eine Extensiv-

wiese entwickelt und mit 9 heimischen Laubbäumen bepflanzt. Aufgrund der Lage in der Be-

einträchtigungszone der Staatsstraße, die für ein Verkehrsaufkommen von über 1.000 

Kfz/Tag mit 20 m vom Fahrbahnrand anzunehmen ist, ist diese Fläche jedoch nur mit einem 

Faktor von 0,5 und somit 390 m² anrechenbar. Hier werden insbesondere auch Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild ausgeglichen, da die Gesamtbreite des Grünstreifens mit privaten 

Grünflächen von 15 m über durchschnittliche Vermeidungsmaßnahmen am Ortsrand deutlich 

hinausgeht und die Baumreihe besonders zu einer Bereicherung des Landschaftsbilds beiträgt.  

Als Ausgleichsmaßnahme 2 wird die nordöstliche Teilfläche der Fl.Nr. 1820 herangezogen. 

Diese befindet sich südwestlich des Hauptortes, in ca. 600 m Entfernung vom Baugebiet. Es 

handelt sich im Bestand um intensiv genutztes Grünland, so dass die Neuanlage von Lebens-
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stätten für die Zauneidechse (CEF2.6) auch den anderen Schutzgütern zu Gute kommt (na-

turschutzfachliche Aufwertung) und die Fläche von 1.905 m² entsprechend auch als natur-

schutzfachliche bzw. baurechtliche Ausgleichsmaßnahme angerechnet wird. Zusätzlich ist ein 

Pufferstreifen von 1,0 m Richtung Südwesten erforderlich um Beeinträchtigungen durch Be-

schattung infolge teilweise hohen Aufwuchses der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 

zu vermeiden. 

Hier ist der Oberboden mit Grünland abzuschieben und die Fläche als Magerrasen einzusäen. 

Zusätzlich werden verschiedene Sonnen- und Eiablageplätze, Überwinterungs- sowie Ver-

steckmöglichkeiten angelegt (vgl. saP mit Skizze, Anlage 2, jedoch geänderter Flächenzu-

schnitt). Dies geschieht in Form von Steinschüttungen mit vorgelagertem Sandkranz, Totholz 

und Wurzelstöcken, größeren Steinen sowie niedriger Strauchpflanzungen und Anlage eines 

Kleingewässers am tiefsten Punkt der Fläche. Gleichzeitig wird als Pflege in den ersten 3 

Jahren eine 2-schürige Mahd der Magerrasenflächen, anschließende einschürige Spätsom-

mermahd (Aug./Sept.) durchgeführt. Dabei sind jeweils einige Altgrasstreifen sowie ein ex-

tensiver Randstreifen zu belassen. Darüber hinaus sind ca. all 2 Jahre die Steinschüttungen 

und Sandflächen durch Handmahd offen zu halten sowie alle 5 Jahre die Gehölze zurückzu-

schneiden, um die Besonnung und offene Habitatbestandteile zu sichern. 

 

Abb. 10: Lage der Ausgleichsflächen südlich Oberbergkirchen - Ausgleichfläche 2 (im Westen, 1.905 
m² große nordöstliche Teilfläche der Fl.Nr. 1820) sowie 2 und 3 (im Osten, Fl.Nrn. 1839/3 und /4) 
rot umrandet (Ökokontoflächen hellgrün, Biotope orange umrandet) 

Darüber hinaus werden folgende Flächen im Ökokonto der Gemeinde zugeordnet, die im Be-

sitz der Gemeinde Oberbergkirchen sind:  

Ausgleichsflächen 3 und 4 liegen mit den Fl.Nrn. 1839/3, 1839/4 T, Gemarkung Oberberg-

kirchen, südlich des Hauptortes bei Kirnhausen, in der Zone III des Wasserschutzgebiets. Es 

wird auf Düngung verzichtet wird und die Wiese einmal im Jahr gemäht und das Mähgut 
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abgefahren. Zusätzlich ist die Ausbildung einer Hochstaudenflur vorgesehen. Insbesondere 

im Bereich des bestehenden Grabens wird die Fläche sich selbst überlassen, sodass sich der 

bestehende Gehölzbestand in Richtung der Ausgleichsfläche ausbreiten kann. Die Ausgleichs-

fläche bildet zugleich einen Pufferstreifen zwischen dem Bach und den angrenzenden intensiv 

genutzten landwirtschaftlichen Flächen. Da mit der extensiven Pflege der ehemals landwirt-

schaftlich intensiv genutzten Grünlandfläche bereits 2004 begonnen wurde, ist infolge des 

Vorlaufs von über 10 Jahren eine Verzinsung von 30 % (maximal) anzurechnen, so dass der 

Ausgleichsfaktor 1,3 zu Grunde gelegt wird. Kurzfristig musste die Gemeinde den Bewirt-

schaftungsvertrag mit dem pflegenden Landwirt kündigen, da gegen die Pflegeauflagen (Dün-

geverbot) verstoßen wurde. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde ver-

einbart, als Kompensation zusätzlich am westlichen Rand außerhalb der biotopkartierten 

Nasswiese auf ca. 35 m eine mindestens 2-reihige Heckenpflanzung heimischer Sträucher 

durchzuführen, um dennoch eine Anrechenbarkeit im bisher vorgesehenen Umfang mit Ver-

zinsung zu ermöglichen. Die Heckenpflanzung wird mit autochthonen Sträuchern im Abstand 

1,5 bis 2,0 m auf Lücke erfolgen, Pflanzqualität mind. 60 – 100 cm, 3x verpflanzt. Verwendet 

werden die Arten Holunder, Traubenkirsche, Rote Heckenkirsche, Gewöhnlicher Schneeball, 

Pfaffenhütchen, Salweide, Faulbaum. Die Heckenpflanzung ist für die Dauer von mindestens 

5 Jahren einzuzäunen (Verbiss-Schutz). Diese Heckenpflanzung wird die Ausgleichsfläche 

künftig auch sichtbar von der westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Grünlandfläche 

trennen. 

Der übrige Bedarf wird als Ausgleichsfläche 5 auf den nördlichen Teilbereichen der Fl.Nrn. 

1695 und 1699, Gemarkung Irl, südöstlich von Pfaffing nachgewiesen: Hier werden am Ufer 

des Ritzinger Bachs Hochstaudenfluren und Röhrichte mit angrenzender Feuchtwiese entwi-

ckelt. Hierzu werden die Uferflächen sich selbst überlassen, die angrenzende Wiesenfläche 

wird einmal jährlich gemäht, nicht aber vor dem 1. Juli (aber auch nicht nach Ende Juli wg. 

Bekämpfung des Indischen Springkrautes). Hier wurde bereits 2008 mit der Extensivierung 

begonnen, so dass ein Faktor von 1,2 gerechtfertigt ist. Für den Ausgleich des Bebauungs-

plans wird eine Teilfläche von 2.080 m² der insgesamt ins Ökokonto eingestellten 2.356 m² 

zugeordnet. 

 
Abb. 11: Lage der Ausgleichsfläche 5 mit Fl.Nrn. 1695 und 1699 südl. Rit-

zinger Bach (grün schraffiert), umgeben von Feldwegen rot umrandet 
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Die Gemeinde kann die Kosten für Planung, Umsetzung und Pflege der Ausgleichsfläche auf 

die künftigen Eigentümer der Baugrundstücke umlegen. Die Maßnahmen sind in Abstimmung 

mit der unteren Naturschutzbehörde zu planen und auszuführen. Die Ausgleichsflächen sowie 

die Flächen für die Artenschutzmaßnahmen (CEF2) gehen, soweit möglich, in den Besitz der 

Gemeinde über, sofern diese nicht schon im Besitz ist. Sollte die Umsetzung dagegen über 

vertragliche Vereinbarungen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern erfolgen, ist eine 

grundbuchrechtliche Sicherung für Naturschutzzwecke, zu Gunsten des Freistaats Bayern, 

vertreten durch die Untere Naturschutzbehörde Mühldorf, erforderlich. 

 CEF-Maßnahmen 

Ein zusätzlicher Flächenbedarf entsteht durch die artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen, 

zu deren Reduzierung CEF-Maßnahmen vorgezogen umzusetzen sind(s. saP, Anlage 2). Für 

die CEF 2.6/A2 können diese gleichzeitig auch als nach BauGB erforderliche Ausgleichsfläche 

herangezogen werden, da hier der Bestand ggü. der bisher intensiven Nutzung eine ökologi-

sche Aufwertung erfährt. Die anderen CEF-Flächen umfassen überwiegend bereits extensiv 

genutzte Bereiche (Ranken) oder sind zu schmal für die Anrechnung.  

Durch die Aufwertung von Lebensräumen im Rahmen der CEF-Maßnahmen und damit Stär-

kung der Population können Gefährdungen für den Fortbestand der geschützten Tierarten 

somit ausgeschlossen werden. Die CEF-Maßnahmen müssen dafür in funktionalem Zusam-

menhang mit den Eingriffsflächen stehen, was für Zauneidechsen üblicherweise im Radius 

von gut 500 m anzunehmen ist, und bereits vor Baubeginn wirksam sein.  

 

  

 

Abb. 12: Lage der CEF2-Maßnahmenflächen für die Zauneidechse 
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Die festgesetzten vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen umfassen flächig die Bereiche an 

der östlichen Hangleite (CEF2.4 und CEF2.5) sowie am westlichen Rand des Geltungsbereichs 

(CEF2.1 und CEF2.2), die nachweislich von Zauneidechsen und anderen Reptilien besiedelt 

sind und im Bebauungsplan als Flächen mit Maßnahmen für den Artenschutz festgesetzt wer-

den. Diese sind als Zauneidechsen-Lebensräume zu erhalten bzw. aufzuwerten und müs-

sen durch die vorgezogene Umsetzung von CEF-Maßnahmen -  ausreichend lange vor Baube-

ginn, um Wirksamkeit zu gewährleisten - hergestellt und langfristig gesichert werden. Sie 

dienen zusammen mit ergänzenden öffentlichen Grünflächen der  Vernetzung und Ertüchti-

gung des Zauneidechsenlebensraumes und sollen somit die Population stärken. Hierfür ist 

neben der beeinträchtigten Vernetzung entlang der Hangkante die Vernetzung im Süden des 

Baugebietes im Rahmen des 3 m breiten öffentlichen Grünstreifens herzustellen. Zusätzlich 

können private Grünflächen unterstützend wirken. Weitere Maßnahmen zur Neuanlage von 

Lebensstätten für die Zauneidechse sind außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

(Fl.Nr. 1820) sowie punktuell im Bereich anderer Flächen erforderlich. Nähere Beschreibungen 

der Maßnahmen inklusive Maßnahmenskizzen für die Neuanlage der Flächen CEF2.4 bis 

CEF2.6 sind der speziellen, artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 2) zu entnehmen. Für die 

Fläche CEF2.6 auf der Fl.Nr. 1820 wurde nach Abschluss der saP allerdings in Abstimmung 

mit dem Gutachter A. Scholz aufgrund landwirtschaftlicher Belange abweichend ein anderer 

Zuschnitt bei selber Flächengröße vereinbart, der in Abb. 10 dargestellt ist. 

Auch zur Kompensation von Fledermaus-Quartiermöglichkeiten in Folge des Rückbaus des 

Nebengebäudes der Hofstelle sowie von Baumhöhlen-Nistplätzen infolge der Fällung einiger 

Bäume müssen als CEF1 und-Maßnahme 3 Fledermaus- und als CEF3-Maßnahme 8 Vogel-

nistkästen in der Umgebung (Gehölzbeständen oder für Fledermäuse Gehölzfassade) ange-

bracht werden. Die genaue Lage wird von der ökologischen Baubegleitung festgelegt. 

7.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Bereits im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt 8 wurden 

Standortalternativen untersucht. In einem städtebaulichen Vorkonzept für das Baugebiet „Am 

Hang“ wurden dann zunächst verschiedene Entwicklungsalternativen hinsichtlich der Bebau-

ung im Planungsgebiet entwickelt und deren städtebauliche und landschaftsplanerische Aus-

wirkungen gegenübergestellt (s. Kapitel 0). 

Im Ergebnis wurde vor allem aufgrund des vergleichsweise hohen Erschließungsaufwandes 

für kleinere Baugebiete eine umfangreiche Baugebietsentwicklung favorisiert und hierfür ver-

schiedene Optionen für die Erschließung geprüft. Für den Anschluss in den Ort erscheint eine 

neue, weitgehend geradlinige Erschließungsstraße zur St 2086 im Osten am geeignetsten, da 

sie beidseitig Baugrundstücke anbinden kann und Anschlüsse an die Raiffeisenstraße durch 

die bestehenden, und nach Prüfung kurzfristig nicht veränderlichen Grundstücksverhältnisse 

keine ausreichende Leistungsfähigkeit aufweisen können. Eine geradlinige Mündung in die St 

2086 wäre verkehrlich infolge der Gewährleistung ausreichender Sichtverhältnisse kaum bzw. 

nur unter großen baulichen Aufwand (z. B. großflächige Abgrabung der östlichen Böschung 

und Fällung der Laubbäume oder Abschwenken der St 2086 Richtung Norden) möglich. Somit 

stellt die geplante Anbindung im Bereich der jetzigen Zufahrt zum Wasserbehälter die sinn-

vollste Lösung dar, die gleichzeitig ökologische Belange soweit als möglich beachtet.  

Im Rahmen des Entwurfs wurden anschließen die auf absehbare Zeit nicht verfügbaren Flä-

chen mit den Fl.Nrn. 128 sowie 131/5 und /6 aus den Wohnbauflächen herausgenommen und 

somit die baulichen Eingriffe weiter reduziert. 
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7.8 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Der Umweltbericht ist entsprechend den Vorgaben des „Leitfadens zur Umweltprüfung in der 

Bauleitplanung: Der Umweltbericht in der Praxis“ des Bayerischen Staatsministeriums für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der Obersten Baube-

hörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern erstellt. Die Beschreibung und Bewertung 

von Bestand und Auswirkungen erfolgt verbal-argumentativ. 

Vorhandene Nutzungen und Strukturen im Planungsgebiet wurden vor Ort erhoben. Im Rah-

men der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurden für die Artengruppen Reptilien, 

Brutvögel und Fledermäuse faunistische Kartierungen mit Beibeobachtung der Vegetation 

durchgeführt. Als Grundlage für die Analyse und Bewertung der einzelnen Schutzgüter dienen 

neben der Ortsbegehung verschiedene Datenquellen: 

- Luftbilder und Höhenlinien aus digitaler Befliegung 

- Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP), Landkreis Mühldorf 

- Amtliche Biotopkartierung Bayern 

- Bayerischer Klimaatlas 

- Geologische Karte, Bodenkarte von Bayern 

- Angaben der Fachbehörden, z. B. Untere Naturschutzbehörde. 

 

Zur Beurteilung der umweltspezifischen Auswirkungen wurden der Flächennutzungsplan, die 

Naturschutzdaten des Landesamts für Umwelt (Schutzgebietsabgrenzungen, Informations-

dienst Gewässerbewirtschaftung) und die digitalen Daten des Bayerischen Landesamts für 

Denkmalpflege („BayernViewer Denkmal“) zugrunde gelegt.  

Die Fachbehörden haben im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4, Absätze 1 und 2, die Mög-

lichkeit, auch zum Umweltbericht ergänzende Angaben oder Hinweise zu geben. 

7.9 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen hat in enger Abstimmung mit der unteren Natur-

schutzbehörde zu erfolgen. 

Die Einhaltung der Vorschriften, z. B. hinsichtlich festgesetzter Versiegelung, festgesetzter 

Baumpflanzungen, wird im Rahmen der Baugenehmigung und des Bauvollzuges durch das 

Landratsamt Mühldorf sichergestellt. Darüber hinaus gehende, allgemeine Monitoring-Maß-

nahmen sind nicht vorgesehen. Im Rahmen der saP werden aber die erforderlichen Maßnah-

men für den Artenschutz konkretisiert, z.B. eine ökologische Baubegleitung sowie ein Moni-

toring der CEF-Maßnahmen in den ersten Jahren. 

7.10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Durch die Planung werden bis zu 25 neue Wohngebäude auf bisher überwiegend landwirt-

schaftlich genutzten Grundstücken am Ortsrand von Oberbergkirchen ermöglicht. Die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes sichert eine geordnete Siedlungsentwicklung und schafft Bauplätze 

insbesondere für die einheimische Bevölkerung. Die Umweltauswirkungen wurden schutzgut-

bezogen untersucht. Wesentliche Auswirkungen sind für die Schutzgüter Vegetation, Fauna 

und Boden sowie für das Landschaftsbild zu erwarten.  

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind unter Berücksichtigung der Lage am Ortsrand und 

der Vermeidungsmaßnahmen zum Erhalt gebietsprägender Gehölze und Freiflächen insge-

samt von mittlerer Erheblichkeit und werden durch umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen 

kompensiert. Gemäß spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung können diese durch Festlegung 

umfangreicher Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen für prüfrelevante Fledermaus- und Vogel-
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arten sowie die Zauneidechse soweit vermindert werden, dass keine Verbotstatbestände ge-

mäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten. Diese Maßnahmen müssen im 

Rahmen der Umsetzung konsequent geplant (Bauzeiten, etc.) und eingehalten werden. Als 

Bauherr der Erschließung trägt die Gemeinde hier die Verantwortung, unterstützt durch die 

ökologische Baubegleitung. Beteiligte Baufirmen sind entsprechend einzuweisen. 

Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die geplante Ausweisung der Wohnbauflächen das Orts-

bild im südöstlichen Teil von Oberbergkirchen deutlich verändern wird. Sie hat sich deshalb 

sehr intensiv mit – letztlich verworfenen – Alternativstandorten sowie den artenschutzfachli-

chen Anforderungen auseinander gesetzt und im Bebauungsplan großen Wert auf die land-

schaftliche Einbindung gelegt. Die vorhandenen Grünzüge werden soweit als möglich erhalten 

und bleiben auch in Zukunft in der Landschaft ablesbar. 


